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1 Einleitung 

„Im Laufe meiner ärztlichen Praxis habe ich gelernt, dass der Tod nicht immer ein 

Feind sein muss. Oft ist er auch die einzig wirksame Therapie, mit der erreicht wird, 

was die Medizin nicht zustande bringt – das Ende der Leiden“1. Mit diesem Zitat 

von Christiaan Barnard wird deutlich, dass der Tod ein fester und bedeutender 

Bestandteil im Leben eines jeden Menschen ist. Demnach sollte sich jeder 

Mensch, der bei klarem Bewusstsein ist, über den eigenen Tod Gedanken machen 

und für sich selber festlegen, was er für das Richtige hält.  

Wesentlicher Teil dieser Bachelorarbeit wird nicht allein der Tod sein, sondern es 

werden viele Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland betrachtet. 

Zum Einstieg in diese komplexe Thematik werden erste Definitionen festgelegt und 

die Formen der Sterbehilfe voneinander abgegrenzt. Danach erfolgt ein Einblick in 

die bisherigen gesetzlichen Regelungen. Außerdem wird die Ad-hoc-Empfehlung 

zur Bundestagsdebatte 2014 des Deutschen Ethikrates, der als wichtiger Impuls-

geber für die Politik und Gesellschaft gilt, näher untersucht. Zwei der drei Instru-

mente, die der Wahrung der Autonomie und der Würde am Lebensende dienen 

sollen, werden in dieser Bachelorarbeit kurz erklärt. Ein näherer Einblick erfolgt in 

Patientenverfügung, da dieser eine besondere Bedeutung bei der Durchführung 

von Sterbehilfe zukommt. Der nächste Punkt wird dann die Betrachtung von Ster-

behilfe in anderen ausgewählten Ländern sein. Dabei spielen auch zwei Sterbehil-

feorganisationen aus der Schweiz eine Rolle. In Anbetracht der derzeitigen Lage 

wird das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.02.2020 genauer 

beleuchtet, um anschließend auf die Frage einzugehen, ob neue gesetzliche Re-

gelungen aufgrund der erfolgten Rechtsprechung sinnvoll wären. Des Weiteren 

wird eine ethische Diskussion im Zusammenspiel mit der Sterbehilfe betrachtet 

und gesellschaftliche Probleme aufgezeigt. Dabei werden Gründe für einen Ster-

bewunsch, der Sterbetourismus in der Schweiz, die mögliche Dilemmasituation 

des Arztes, ein christlicher Standpunkt und auch in welchem Zusammenhang die 

Selbstbestimmung und die Würde des Menschen hier entscheidend sind, näher 

unter die Lupe genommen. Anschließend fasst der Autor die Erkenntnisse der Ba-

chelorarbeit noch einmal im Fazit zusammen, bringt seine persönliche Meinung 

zum Thema Sterbehilfe ein und möchte die Frage klären „Was heißt denn über-

haupt selbstbestimmtes und würdiges Sterben?“.  

 
1 Arnold; Schmidt-Salomon: Letzte Hilfe: Ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben, S. 89. 
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In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generi-

sche Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten 

werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.2 

 
2 Vgl. Scribbr; Pfeiffer: Gendern in wissenschaftlichen Arbeiten: So geht’s. 
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2 Sterbehilfe in Deutschland 

Um einen passenden Einstieg in den Themenkomplex der Sterbehilfe zu ermögli-

chen, müssen die Begriffe der Sterbehilfe und der Sterbebegleitung näher definiert 

werden.    

Die Sterbebegleitung beschreibt die Begleitung der letzten Lebensphase eines 

Menschen in Verbindung mit palliativpflegerischen und –medizinischen Maßnah-

men. Um die Sterbehilfe definitorisch und rechtlich nach Art der medizinischen In-

tervention3 einordnen zu können, werden in diesem Zusammenhang die Adjektive 

aktiv, passiv und indirekt verwendet.  

Trotz der Anwendung im Recht ist die Sterbehilfe ein vielfach kritisierter Themen-

komplex. Zwei Aspekte werden hier als besonders problematisch betrachtet. Zum 

einen wird die Nähe zum Begriff des „Verhelfens“ beleuchtet. Dieser drückt deut-

lich aus, dass es noch weitere Beteiligte am Umsetzungs- oder Entscheidungspro-

zess gibt als den Betroffenen selbst. Die Handlungen von Pflegekräften und Medi-

zinern treten in den Mittelpunkt, statt sich auf den Gesundheitszustand des be-

troffenen Patienten zu konzentrieren. Zum anderen ist die begriffliche Nähe zum 

Terminus „Hilfe“ als schwierig zu erachten. Das Wort „Helfen“ ist ein positiv behaf-

teter Vorgang. Allerdings stehen die strafbare aktive Sterbehilfe und die allgemeine 

kritische Beurteilung dem Wortsinn gegensätzlich entgegen. In diesem Zusam-

menhang verwendet die Bundesärztekammer seit 1993 in ihren Richtlinien zu die-

sem Komplex den Begriff der Sterbebegleitung.4  

Bei der Sterbehilfe handelt es sich um „alle Maßnahmen zur Erleichterung des 

Sterbens. Hierzu zählen sowohl die Sterbebegleitung durch palliativmedizinische 

Versorgung und seelsorgerische Betreuung des Patienten, als auch die Unterstüt-

zung des Sterbeprozesses“5. 

Die Bedeutung von Sterbehilfe kann weit gefasst werden. Es geht hierbei um 

schwer oder unheilbar erkrankte Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit unerträg-

lich leiden, dadurch in ihrem Weiterleben keinen Sinn mehr sehen und einen drin-

genden Wunsch der „Erlösung“ in Form von Sterbehilfe äußern.6 

 
3 Einsatz von medikamentösen und apparativen bzw. chirurgischen Behandlungsmaßnahmen im 
Rahmen einer Erkrankung – Vgl. DocCheck Flexikon; Cumhur Vardarli: Intervention. 
4 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 17,18. 
5 DocCheck Flexikon; Prinz: Sterbehilfe. 
6 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
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Somit zeigt sich, dass Sterbehilfe kein rein medizinisches oder rechtliches bzw. 

juristisches Thema ist. Auch religiöse und philosophische Fragestellungen sind 

Teil dieser Thematik und spielen für die Betroffenen eine große Rolle.7   

Bei der Betrachtung von Sterbehilfe könnte ein weiterer Begriff in den Vordergrund 

geraten. Die Euthanasie, griechisch für „guter Tod“, hat in ihrem Wortsinn eine 

positive Erscheinung. Im deutschsprachigen Raum hat dieser Begriff allerdings 

eine deutlich negative Behaftung aufgrund der Verbrechen die in der Zeit der Na-

tionalsozialisten durchgeführt wurden. Folglich werden in der deutschen Diskus-

sion die Begriffe Sterbehilfe oder Sterbebegleitung bevorzugt verwendet. Nur in 

vereinzelten wissenschaftlichen Diskussionen sind Termini wie passive oder aktive 

Euthanasie zu finden.8  

  

 
7 Vgl. Wernstedt: Sterbehilfe in Europa, S. 19. 
8 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 18. 
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2.1 Formen der Sterbehilfe 

Im Folgenden werden die Formen der Sterbehilfe voneinander abgegrenzt. 

Die aktive Sterbehilfe, auch als „Tötung auf Verlangen“ bezeichnet, umfasst die 

absichtliche und aktive Herbeiführung oder Beschleunigung des Todes. Die letzt-

entscheidende Tatherrschaft liegt bei einem Dritten und nicht bei dem Patienten 

selbst.9   

Das Ziel der aktiven Sterbehilfe ist eine vorzeitige Lebensbeendigung.10  

Die passive Sterbehilfe, das sog. „Sterbenlassen“, bezieht sich auf den Verzicht 

von lebensverlängernden Maßnahmen, allerdings unter Beibehaltung der 

schmerzlindernden Behandlungen und der „Grundpflege“.11  

Beispielsweise wird auf eine Wiederbelebung verzichtet und das Sterben des Pa-

tienten wird bewusst zugelassen.12  

Im Rahmen der indirekten Sterbehilfe werden bei Schwerkranken oder Sterbenden 

Maßnahmen ergriffen, deren unbeabsichtigte Nebenwirkung die Beschleunigung 

des Todeseintritts ist und das Leid der betroffenen Patienten gelindert werden soll. 

Beispielsweise durch den Einsatz hoch dosierter Schmerzmittel.13  

Entsprechend wird also eine schmerzlindernde Behandlung vorgenommen, bei 

der ein Lebensverkürzungsrisiko billigend in Kauf genommen wird.14 

Das entsprechende Behandlungsziel ist demnach das vorrangige Unterschei-

dungskriterium.  

Dieses Behandlungsziel beschränkt sich bei der passiven Sterbehilfe auf die Ba-

sisversorgung und den Verzicht von Intensivmedizin. Folglich werden lebenserhal-

tende Maßnahmen gar nicht erst ergriffen oder eingestellt. Das könnte beispiels-

weise der Verzicht auf künstliche Ernährung, Beatmung, Medikamentengabe oder, 

wie oben erwähnt, Reanimation sein. Schaltet ein Arzt das Beatmungsgerät eines 

Patienten ab, vollzieht er zwar eine aktive Handlung, aber er überlässt den Patien-

ten dem ursprünglichen Sterbeprozess, der lediglich durch die intensivmedizini-

schen Behandlungen unterbrochen wurde. Der Arzt lässt demzufolge das Sterben 

des Patienten zu und leistet passive Sterbehilfe.   

 
9 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
10 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 18. 
11 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
12 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 18. 
13 Vgl. ebd., S. 18. 
14 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
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Im Falle der indirekten Sterbehilfe entspricht das Behandlungsziel ebenfalls dem 

Verzicht von intensivmedizinischen Maßnahmen und ausschließlich der Gewähr-

leistung der Basisversorgung. Darüberhinaus ist es Ziel dem Patienten das Dasein 

so gut es geht zu erleichtern. Mit der Behandlung von hoch dosierten Medikamen-

ten können unerträgliche Schmerzen, Angstzustände oder auch Atemnot gemin-

dert werden, wobei die Verringerung der Lebenserwartung als Nebenwirkung un-

beabsichtigt in Kauf genommen wird.  

Die Unterscheidung von aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe sorgt selbst bei 

speziell geschulten Ärzten für Unsicherheit, da die Grenzen meist sehr nah beiei-

nander liegen.15 

Zu den Formen der Sterbehilfe zählt noch ein weiterer Umstand. Die Beihilfe zur 

Selbsttötung, auch „Assistierter Suizid“ genannt, bei der ein Dritter, meistens ein 

Arzt oder eine Sterbehilfeorganisation, dem Betroffenen Hilfe zur Selbsttötung leis-

tet, indem diese ein tödliches Medikament bereitstellen oder beschaffen.16  

Der Patient kann selbst entscheiden, wann und wo er das Medikament zu sich 

nimmt und verfügt somit über die Tatherrschaft.17  

Ein berühmtes Beispiel für die straffreie Beihilfe zum Suizid ist der „Fall Hackethal“ 

(1987).18  

Die Sterbehilfe kann außerdem im weiten und im engeren Sinne betrachtet wer-

den. In diesem Zusammenhang wird sich auf den Gesundheitszustand des Pati-

enten bezogen. Pfleger und Ärzte unterstehen der Pflicht, dass sie lebenserhal-

tend wirken müssen. Deshalb ist es wichtig zu klären, in welchen Fällen von dieser 

beruflichen Pflicht Abstand genommen werden darf und rechtmäßig indirekte oder 

passive Sterbehilfe geleistet werden kann. Bei dieser Betrachtung sind zwei medi-

zinische Szenarien möglich. Zum einen im Falle eines Sterbenden und zum ande-

ren bei einem unheilbaren Patienten, bei dem durch eine infauste19 Prognose die 

Heilung seiner Krankheit für unwahrscheinlich gehalten wird. Die Bundesärzte-

kammer hat im Jahr 2004 die Begriffe „Sterbende“ und „Patienten mit infauster 

Prognose“ näher definiert.20  

Folglich sind Sterbende im Sinne der Bundesärztekammer „Kranke oder Verletzte 

mit irreversiblem21 Versagen einer oder mehrerer lebenswichtiger Funktionen, bei 

 
15 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 19. 
16 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
17 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 24. 
18 Vgl. ebd., S. 30. 
19 aussichtslos, ungünstig – Vgl. Biographisches Institut GmbH; Dudenverlag: infaust. 
20 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 21. 
21 Zurückbleibend, nicht rückgängig zu machen – Vgl. Biographisches Institut GmbH; Dudenverlag: 
irreversibel. 
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denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist“22.  

Unter Patienten mit infauster Prognose sind jene zu verstehen, „die sich zwar noch 

nicht im Sterben befinden, aber nach ärztlicher Erkenntnis aller Voraussicht nach 

in absehbarer Zeit sterben werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist“23.  

Demnach ist unter Sterbehilfe im engeren Sinne, der im Sterben liegende Patient 

gemeint, dessen vitale Funktionen irreversibel versagt haben und der Eintritt sei-

nes Todes unmittelbar bevorsteht.24  

Im Gegensatz dazu bezieht sich die Sterbehilfe im weiteren Sinne auf die Patien-

ten, deren Krankheit einen tödlichen, irreversiblen Verlauf genommen hat und 

dadurch keine Hoffnung mehr auf eine Heilung des Betroffenen besteht.25 

Es ist umstritten wie komatöse Krankheitszustände in Bezug auf Sterbehilfemaß-

nahmen zu bewerten sind. Besonders problematisch ist die Reihe von verschiede-

nen Zuständen, die sich hinter dieser allgemeinen Bezeichnung verbergen und die 

unterschiedlichsten medizinischen Behandlungen benötigen. Darunter zählen um-

fangreiche intensivmedizinische Betreuungen, aber auch einfache pflegerische 

Maßnahmen. Eine Verallgemeinerung der Prognosen hinsichtlich der Symptom-

gruppen ist aus bisheriger Sicht nicht möglich. Folglich sind eine entsprechende 

Bewertung und Betrachtung des Einzelfalls notwendig. In den Grundsätzen der 

Bundesärztekammer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Anrecht auf 

eine Therapie und eine medizinische Versorgung ebenso für Patienten mit schwe-

ren Schädigungen gilt. Indirekte oder passive Sterbehilfe sind nur zulässig, wenn 

bei diesen Patienten das Leiden einen aussichtslosen Verlauf nimmt oder der Ster-

bevorgang bereits eingesetzt hat.26  

Bei der Betrachtung von Sterbehilfe darf die Unterscheidung in freiwillige, nicht-

freiwillige und unfreiwillige Sterbehilfe nicht außer Acht gelassen werden.  

Unter der freiwilligen Sterbehilfe wird die eindeutig erklärte Willensäußerung zum 

Sterben eines betroffenen Patienten verstanden. Dieser äußert seinen Wunsch 

freiwillig, bewusst und ohne jeglichen Zwang.  

Bei der nicht-freiwilligen Sterbehilfe ist die Einwilligungsfähigkeit des Patienten 

nicht mehr gegeben und ein Vertreter muss an seiner Stelle und in seinem Sinne 

über ihn entscheiden. Dazu muss der mutmaßliche Wille des Betroffenen ermittelt 

werden.  

Wird der Patient nicht vorher über seinen Willen befragt oder wird gegen seinen 

 
22 Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 21. 
23 Ebd., S. 21. 
24 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 21. 
25 Vgl. ebd., S. 22. 
26 Vgl. ebd., S. 22. 
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Willen getötet, entspricht das der unfreiwilligen Sterbehilfe. Einige Fälle von unfrei-

williger Sterbehilfe sind aus den Niederlanden bekannt.27  

Jede dieser Maßnahmen, das Leben des betroffenen Patienten zu erleichtern oder 

zu erlösen, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Patienten. Nach weitver-

breiteter Auffassung muss dem Betroffenen das „Recht auf seinen natürlichen 

Tod“ gewährleistet werden. Das kann beispielsweise eine notwendige Operation 

sein, die von dem Patienten nicht gewollt ist und durch die Unterlassung zu seinem 

frühzeitigen Tod führt.28  

  

 
27 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 23. 
28 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Hillebrand: Sterbehilfe: 
Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen. 
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2.2 Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland zur Sterbehilfe 

Nach deutschem Recht ist der Suizid kein Straftatbestand und somit gilt die Bei-

hilfe zur Selbsttötung als straffrei.  

In einem konkreten Fall werden die Fremdtötungsparagraphen des deutschen 

Strafgesetzbuches (StGB) geprüft, wie beispielsweise der § 211 StGB (Mord), die 

§§ 212, 213 StGB (Totschlag) oder auch der § 216 StGB (Tötung auf Verlangen), 

ob die entsprechenden Tatbestände dafür erfüllt sind. In der Rechtsprechung wird 

geprüft, inwiefern andere Tatbestände wie beispielsweise unterlassene Hilfeleis-

tung (§ 323c StGB) betroffen sein können.  Handelt es sich um Beihilfe zum Sui-

zid durch einen nahen Angehörigen oder einen Arzt, ist die Garantenstellung, die 

von dieser Person gegenüber dem Sterbenden eingenommen wird von einer be-

sonderen Bedeutung. Gerade in diesen Fällen kann diese Unterlassung als Straf-

tat angesehen und entsprechend bestraft werden.29 

Der Schutz der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens ist grundgesetzlich im 

Art. 2 GG verankert. Demnach wird jede Verletzung strafrechtlich verfolgt. Für Me-

diziner gilt dieser Lebensschutz ganz besonders und sie sind durch ihre Profession 

dazu verpflichtet. Es müssen bestimmten Voraussetzungen gegeben sein, um die 

Lebenserhaltung zu Gunsten anderer zurücktreten zu lassen. Beispielsweise bei 

besonders schwerkranken Menschen ist es möglich die pflegerische und medizi-

nische Begleitung bzw. Versorgung im Sterben in den Vordergrund zu rücken.  

Folglich ist die Zulässigkeit von passiver und indirekter Sterbehilfe ethisch und ju-

ristisch gesehen in bestimmten Sachverhalten vertretbar. Die wohl wesentlichste 

und wichtigste Voraussetzung dafür ist der mutmaßliche oder erklärte Wille des 

einwilligungsfähigen Betroffenen. Des Weiteren muss die Krankheit einen tödli-

chen Verlauf genommen haben oder der Sterbevorgang bereits eingesetzt sein.  

Die aktive Sterbehilfe bzw. das Töten auf Verlangen gilt hingegen ethisch und ju-

ristisch weiterhin als nicht vertretbar und wird strafrechtlich verfolgt. Eine ausdrück-

liche Einwilligung und das Ausmaß der Erkrankung des Patienten spielen in die-

sem Zusammenhang keine Rolle. Denn alleine durch die Einwilligung wird die 

strafbare Handlung der Tötung nicht zu einer rechtmäßigen Handlung. Der Ster-

bewunsch eines Patienten ist aus Sicht des Gesetzgebers ein schuld- und un-

rechtsmindernder Faktor, wie sich aus dem vergleichsweisen geringen Strafmaß 

des § 216 StGB ableiten lässt.30  

 
29 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Weiffen: Sterbehilfe: 
Rechtliche Regelungen. 
30 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 29. 
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2.3 Debatte um eine gesetzliche Neuregelung bei der Beihilfe zur Selbst-

tötung 

Bereits im Jahr 2012 scheiterte ein erster Versuch eine umfassende gesetzliche 

Regelung zum Komplex Sterbehilfe zu gestalten. Da bis 2015 kein gesetzliches 

Verbot über die Beihilfe zur Selbsttötung und damit auch nicht über die organisa-

torische bzw. gewinnbringende Vermittlung der Sterbehilfe gab, hatte dies dazu 

geführt, dass Vereine und Organisationen den assistierten Suizid anboten und sich 

einige auch dafür bezahlen ließen.31   

Im Bundestag wurde im Jahr 2014 eine Debatte über eine gesetzliche Neurege-

lung bezüglich der Sterbehilfe in Deutschland angestoßen. Vordergründig stand 

die Frage im Raum, ob die derzeitig erlaubte Beihilfe zum Suizid künftig verboten 

und unter Strafe gestellt werden sollte. Ein wesentlicher Streitpunkt in dieser De-

batte war das Thema „organisierte Sterbehilfe“.   

Am 06.11.2015 stimmte der Bundestag nach 18-monatiger Diskussion einem 

neuen Gesetzesentwurf der Abgeordneten Kerstin Griese (SPD) und Michael 

Brand (CDU) zu. Dieser stellt die geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter 

Strafe.32  

Von 630 Mitgliedern des Bundestages haben 360 Abgeordnete mit „Ja“ gestimmt, 

233 Mitglieder mit „Nein“, 9 Abgeordnete haben ihre Stimmen enthalten und 28 

Stimmen wurden nicht abgegeben.33  

Als „geschäftsmäßig“ wird hier das auf Wiederholung angelegte, gewinnorientierte 

oder organisierte Handeln von Einzelpersonen oder auch Vereinen verstanden.   

Somit wurde durch diese Gesetzesänderung ein neuer strafbarer Tatbestand im 

StGB aufgenommen.   

Im neuen § 217 StGB lautet es nun: „Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines 

anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, ver-

schafft oder vermittelt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

einer Geldstrafe bestraft“.   

Nahestehende Personen des Sterbenden oder Angehörige sollen im Einzelfall von 

der Strafandrohung ausgeschlossen werden. Auch die Einzelfallentscheidungen 

von Ärzten, die diese Beihilfe zum Suizid leisten, sollen weiterhin ohne Strafe han-

deln dürfen.  

 
31 Vgl. Deutscher Bundestag: Historische Debatten (18): Kontroverse über die Sterbehilfe. 
32 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Weiffen: Sterbehilfe: 
Rechtliche Regelungen. 
33 Vgl. Deutscher Bundestag: Namentliche Abstimmung: Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förde-
rung der Selbsttötung. 
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Die Formulierung „geschäftsmäßig“ zielt auf die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisa-

tionen ab. Allerdings kann ärztliches Handeln ebenfalls als „geschäftsmäßig“ an-

gesehen werden, da es sich um wiederholende Aufgaben des Arztes handelt. So-

mit wäre dieses Kriterium bereits erfüllt. Folglich wurden schon mehrere Verfas-

sungsbeschwerden gegen den § 217 StGB eingereicht.34  

 

  

 
34 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Weiffen: Sterbehilfe: 
Rechtliche Regelungen. 
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2.4 Der Deutsche Ethikrat 

Der Ethikrat beschäftigt sich mit großen Themenbereichen des Lebens. Die Politik 

und die Gesellschaft orientieren sich an seinen Empfehlungen und Stellungnah-

men. Der Präsident des Deutschen Bundestages ernennt die Mitglieder des Ethi-

krates. Am 11. April 2008 ist der Deutsche Ethikrat auf Grundlage des Ethikratge-

setzes entstanden und bildet den Nachfolger des Nationalen Ethikrates von 2001. 

Durch seine umfangreichen Stellungnahmen, beispielsweise zu den Themen Pa-

tientenwohl, Organspende, Intersexualität oder Sterbehilfe, stellt der Deutsche 

Ethikrat einen geschätzten, wichtigen und beratenden Impulsgeber für die Gesell-

schaft und die Politik dar und genießt dafür eine große Anerkennung.35 

2.4.1 Ad-hoc-Empfehlung zur Bundestagsdebatte 2014 

In Folge der Bundestagsdebatte im Jahr 2014 hat der Deutsche Ethikrat mit einer 

Ad-hoc-Empfehlung unter dem Namen „Zur Regelung der Suizidbeihilfe in einer 

offenen Gesellschaft: Deutscher Ethikrat empfiehlt gesetzliche Stärkung der Sui-

zidprävention“ reagiert. Mit dieser konkretisiert er die Ausführungen der Stellung-

nahme zur Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende vom Juli 2006.36 

Anknüpfend an die Einschätzung von 2012 ist der Deutsche Ethikrat der Meinung, 

dass ein gesetzliches Verbot für die gewerbsmäßig organisierte Suizidhilfe mehr 

Probleme schafft als sie zu lösen. Der Ethikrat setzt sich weiterhin dafür ein, dass 

die Strafbarkeit von § 216 StGB, dem Töten auf Verlangen, unverändert bestehen 

bleiben muss. Des Weiteren wird begrüßt, dass die Palliativ- und Hospizversor-

gung im stationären und ambulanten Bereich der Pflege und des Gesundheitssys-

tems durch das Bundesministerium für Gesundheit gestärkt und flächendeckend 

ausgebreitet werden soll. Für Patienten mit einer begrenzten Lebenserwartung 

und fortgeschrittener Krankheit ist eine gute Palliativversorgung besonders wich-

tig. Diese kann dazu beitragen, Ängsten und Verzweiflung entgegenzuwirken und 

Not zu lindern. Zu dem trägt eine kompetente und ansprechende Beratung zum 

Thema Suizid bzw. Suizidhilfe dazu bei, dass die Lebensorientierung nicht außer 

Acht gelassen wird.   

Da nach der aktueller Gesetzeslage weder der Suizid noch die Beihilfe zu einem 

frei verantwortlichen Suizid strafbar sind, steht dies nach Auffassung des Ethikra-

tes im Einklang mit den Werten des freiheitlichen Verfassungsstaates. Somit wird 

ausgeschlossen den Suizid abstrakt-generell als ein Unrecht im Verfassungsstaat 

 
35 Vgl. Deutscher Ethikrat: Herzlich Willkommen beim Deutschen Ethikrat. 
36 Vgl. Deutsches Referenzzentrum für Ethik und Biowissenschaften Bonn; Weiffen: Sterbehilfe: 
Rechtliche Regelungen. 
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zu bestimmen. Anderenfalls würde eine erzwungene, allgemeine Rechtspflicht 

zum Leben vorausgesetzt sein und diese würde den grundlegenden Prinzipien des 

Rechtsstaates widersprechen. So umstritten die Beihilfe zum Suizid auch ist, auf-

grund der Rechtsstaatprinzipien kann die Beihilfe zu einem frei verantwortlichen 

Suizid nicht generell als ein Unrecht im rechtlichen Sinne betrachtet werden. Im 

Falle eines solchen Suizids kann die Strafbarkeit eines Gehilfen nicht durch die 

allgemeine Hilfeleistungspflicht oder eine Garantenstellung begründet werden.  

Weiterhin wird empfohlen die geltende Gesetzeslage im Strafrecht nicht grund-

sätzlich zu ändern. Die Mehrheit des Ethikrates lehnt eine gesetzliche Regulierung 

der ärztlichen Suizidbeihilfe sowie der Suizidhilfe einer anderen Berufsgruppe ab, 

da auf diese Weise gleichzeitig „erlaubte Normalfälle“ einer Beihilfe zum Suizid 

definiert werden könnten.   

Trotzdem ist die Mehrheit des Deutschen Ethikrates für eine Untersagung von aus-

drücklichen Angeboten und der Suizidhilfe, wenn diese öffentlich erfolgen und auf 

Wiederholung angelegt sind. Es dient grundlegend dem Schutz von gesellschaftli-

chen Werten und Normen, in denen der besondere Respekt vor dem Leben nicht 

verloren gehen soll. Des Weiteren besteht die Gefahr von Fremdbestimmung in 

Situationen der Selbstbestimmung.  

Das formulierte Verständnis des ärztlichen Berufs in den Grundsätzen der Bun-

desärztekammer zum Themenkomplex der ärztlichen Suizidhilfe wird durch den 

Ethikrat unterstützt. Demnach handelt es sich bei der ärztlichen Beihilfe zum Suizid 

um keine aus der Verantwortung des Berufs entstandene alltägliche Aufgabe des 

Arztes.  

Trotz dieser Meinung sollte die Beziehung zwischen Arzt und Patienten auf einem 

vertrauensvollen Verhältnis beruhen und durch den Arzt eine lebensorientierte Be-

gleitung und Beratung erfolgen.   

Zusätzlich zum Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung empfiehlt der Ethikrat 

die gesetzliche Stärkung von suizidpräventiven Strukturen und Maßnahmen. Au-

ßerdem ist die Mehrheit des Deutschen Ethikrates der Meinung, dass der Gesetz-

geber rechtlich klarstellen sollte, dass eine Verschreibung von Betäubungsmitteln 

im Ausnahmefall auch im Rahmen eines frei verantwortlichen Suizids durch Bei-

hilfe eines Arztes nicht strafbar ist.37  

 
37 Vgl. Deutscher Ethikrat: Ad-hoc-Empfehlung: Zur Regelung der Suizidbeihilfe in einer offenen 
Gesellschaft: Deutscher Ethikrat empfiehlt gesetzliche Stärkung der Suizidprävention. 
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2.5 Instrumente zur Wahrung der Autonomie und der Würde am Ende des 

Lebens 

Um den Willen des Patienten gerecht zu werden und in seinem Sinne zu handeln, 

gibt es drei rechtliche Instrumente, die die Autonomie und die Würde des Betroffe-

nen am Ende seines Lebens wahren und Ärzten sowie dem Pflegepersonal den 

Alltag erleichtern soll. In den folgenden Abschnitten werden die Vorsorgevollmacht 

und die Betreuungsverfügung kurz erklärt sowie die Patientenverfügung näher be-

trachtet.  

2.5.1 Vorsorgevollmacht 

Unter der Vorsorgevollmacht kann die Erweiterung der rechtsgeschäftlichen Ge-

neralvollmacht verstanden werden. Diese bezieht sich allerdings auf alle gesund-

heitlichen Entscheidungen. Es können eine oder mehrere Bevollmächtigte ernannt 

werden, die im Falle einer Notsituation über die gesundheitsrelevanten Fragestel-

lungen des Vollmachtgebers entscheiden. Die Vorsorgevollmacht berechtigt die 

Bevollmächtigten zur schnellen Handlung, sie sind also sofort handlungsfähig. Au-

ßerdem muss diese Vollmacht in schriftlicher Form verfasst sein und alle ärztlichen 

Maßnahmen, die vorgenommen werden sollen, beinhalten (vgl. § 1904 Abs. 5 

BGB).  

Dem Bevollmächtigten muss klar sein, dass er eine sehr verantwortungsvolle Auf-

gabe und Rolle übernimmt. Dieser muss über medizinische Fragen im Sinne des 

Betroffenen entscheiden (vgl. § 1901 BGB). Um Missbrauch vorzubeugen oder 

den Bevollmächtigten von seiner Verantwortung zu entlasten, bedürfen bestimmte 

Entscheidungen über die medizinische Behandlung des Patienten der Zustim-

mung des Vormundschaftsgerichtes. Dazu zählen schwerwiegende medizinische 

Eingriffe (vgl. § 1904 BGB) und freiheitsentziehende Maßnahmen (vgl. § 1906 

BGB). Es ist umstritten, ob diese Maßnahmen auch für die indirekte und passive 

Sterbehilfe zutreffen. Auf Empfehlung der Bundesärztekammer sollte das Vor-

mundschaftsgericht in solchen Fällen eingeschaltet werden, gerade wenn zwi-

schen den Bevollmächtigten, den Betreuern und den Ärzten eine Unstimmigkeit 

oder sogar eine Konfliktsituation besteht.38  

 

 
38 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 55. 
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2.5.2 Betreuungsverfügung 

„Die Betreuungsverfügung ist die für das Vormundschaftsgericht bestimmte, ver-

bindliche Benennung einer dritten Person, die bei Eintritt der Betreuungsbedürftig-

keit (im Falle physischer und psychischer Erkrankung sowie geistiger oder seeli-

scher Behinderung) vom Vormundschaftsgericht als Betreuer zu bestellen ist (§§ 

1896, 1897, 1901 BGB)“39.   

Gegensätzlich zur Vorsorgevollmacht wird eine dritte Person vorgeschlagen und 

nicht direkt beauftragt. Erst nach der gerichtlichen Ernennung erhält diese dritte 

Person die entsprechenden Befugnisse als Betreuer. Über das Vormundschafts-

gericht kann von außen mehr Kontrolle ermöglicht werden, außerdem handelt es 

sich um ein langfristiges Instrument. Wie bereits bei der Vorsorgevollmacht ange-

sprochen, muss auch hier das Vormundschaftsgericht bei bestimmten Entschei-

dungen mit einbezogen werden (vgl. §§ 1904, 1906 BGB). Ebenfalls herrscht hier 

auch wieder Uneinigkeit, ob dies für Sterbehilfemaßnahmen gilt.40 

2.5.3 Patientenverfügung 

„Die Patientenverfügung ist die schriftliche oder mündliche Willensbekundung des 

einwilligungsfähigen Verfügenden über dessen Behandlungswünsche für den Fall, 

dass er aufgrund seiner physischen und/ oder psychischen Verfassung nicht mehr 

in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen“41.   

Die Patientenverfügung spielt in Deutschland eine wichtige Rolle, wenn es um die 

Durchführung von Sterbehilfe geht. Näher geregelt ist diese im § 1901a BGB. Dort 

heißt es im Absatz 1: „Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 

Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt 

der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-

sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 

untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 

aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Be-

treuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Pati-

entenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden“. Dieser Absatz gilt für 

eine erfolgte Äußerung des aktuellen Patientenwillens. Im Falle einer nicht abge-

gebenen Äußerung des Patientenwillens oder trifft die getroffene Entscheidung 

des Patienten nicht auf die vorliegende Situation zu, so ist der Absatz 2 des § 

1901a BGB zu beachten. Dieser lautet: „Liegt keine Patientenverfügung vor oder 

 
39 Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 55. 
40 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 55. 
41 Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 54. 
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treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- 

und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den 

mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu ent-

scheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie un-

tersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äuße-

rungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvor-

stellungen des Betreuten“. 

Der Gesetzgeber hat mit der Patientenverfügung allen volljährigen Bürgern die 

Möglichkeit gegeben, sich vorsorglich in jeder Lebensphase im Falle einer Einwil-

ligungsunfähigkeit festlegen zu können, inwieweit pflegerische Begleitung oder 

ärztliche Behandlungen vollzogen werden. Soweit der eindeutige Wille des Pati-

enten in der jeweiligen Situation klar erkennbar ist, ist die Patientenverfügung für 

alle Beteiligten, beispielsweise für Pfleger, Bevollmächtigte oder Ärzte verbindlich 

einzuhalten. Im Falle von unklaren Verhältnissen entscheidet ein Gericht als neut-

rale Instanz. Maßgebend für die Verbindlichkeit des Patientenwillens ist kein be-

stimmtes Stadium einer Krankheit. Es ist dennoch wichtig seinen persönlichen Wil-

len in diesen Situationen zu ergründen und in regemäßigen Abständen zu aktuali-

sieren.42  

Des Weiteren wird es als sinnvoll erachtet, wenn der Patient seine persönlichen 

Einstellungen und Wertvorstellungen zum Leben und Sterben, sowie religiöse An-

sichten zusätzlich der Patientenverfügung beilegt, die in einer abweichenden Situ-

ation als Auslegungshilfe dienen und somit die Entscheidung eines Betreuers er-

leichtern können.43   

Sich mit existentiellen Fragen wie dem Sterben, Krankheiten oder Leiden ausei-

nander zu setzen, ist für keinen Menschen leicht. Dennoch ist es wichtig, sich über 

die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu informieren und diese dann entspre-

chend hinzunehmen, wenn die Entscheidungen einmal getroffen wurden und ein 

Arzt demnach handelt. Eine kompetente Beratung beim Arzt des Vertrauens kann 

hier schon Ängste nehmen und der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Ent-

scheidet sich der Patient für oder gegen eine bestimmte Behandlung, so sollte ihm 

bewusst sein, dass er möglicherweise, um Weiterleben zu können auf Fremdbe-

stimmung und Abhängigkeit angewiesen ist. Andererseits kann das Ablehnen 

 
42 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Broschüre: Patientenverfügung: 
Leiden – Krankheit – Sterben: Wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll, wenn 
ich entscheidungsunfähig bin? S. 6. 
43 Vgl. ebd., S. 11. 
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einer Behandlung auch den Verzicht auf das Weiterleben bedeuten.44  

Wie oben bereits erwähnt, werden Patientenverfügungen schriftlich verfasst und 

durch eigenhändige Unterschrift oder ein notariell beglaubigtes Handzeichen un-

terzeichnet (vgl. § 1901a Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 126 Abs. 1 BGB). Dennoch ist die 

schriftliche Patientenverfügung nicht endgültig bindend, da sie jederzeit und form-

los widerrufen werden kann (vgl. § 1901a Abs. 1 S. 3 BGB). Trotzdem sind münd-

liche Äußerungen des Patienten nicht wirkungslos, da sie zur Feststellung des 

mutmaßlichen Patientenwillens vom Vertreter beachtet werden müssen.  

Im besten Fall sollte die Patientenverfügung so verwahrt werden, dass Ärzte, Be-

treuer oder Bevollmächtigte von ihrer Existenz unkompliziert und schnellstmöglich 

Kenntnis erlangen. Ebenfalls ist es sinnvoll bei der Aufnahme in ein Pflegeheim 

oder ins Krankenhaus auf die Patientenverfügung hinzuweisen. Sollte eine Ver-

trauensperson bevollmächtigt worden sein, sollte diese ebenfalls über den Aufent-

haltsort der Patientenverfügung Bescheid wissen und entsprechend informiert 

sein.45  

Der „Kemptener Fall“ sorgte Mitte der 1990er-Jahre für einen bahnbrechenden 

Einfluss der Patientenverfügung und etablierte diese im medizinischen Alltag.46   

  

 
44 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Broschüre: Patientenverfügung: 
Leiden – Krankheit – Sterben: Wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll, wenn 
ich entscheidungsunfähig bin? S. 12. 
45 Vgl. ebd., S. 13. 
46 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 56-57. 
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2.6 Sterbehilfe in anderen Ländern 

Im Nachfolgenden werden ausgewählte Beispiele für Sterbehilfe in anderen Län-

dern betrachtet. Dafür wurden Belgien, die Schweiz, Kanada, die USA und Aust-

ralien ausgewählt.   

2.6.1 Belgien 

Im Jahr 2002 wurde durch das belgische Parlament ein liberales Sterbehilfe-Ge-

setz verabschiedet. Wurde einem unheilbar erkrankten und erwachsenen Patien-

ten durch einen Arzt die Unerträglichkeit seines Leides bescheinigt, ist das Töten 

auf Verlangen erlaubt. Das Parlament weitete das Gesetz im Jahr 2014 auf Ster-

behilfe für Kinder und Jugendliche aus. Somit sieht dieses Sterbehilfe-Gesetz 

keine Altersgrenze mehr vor. Die entscheidenden Voraussetzungen dafür sind, 

dass das Kind oder der Jugendliche in absehbarer Zeit stirbt und unter unerträgli-

chen Schmerzen leidet. Außerdem müssen diese Voraussetzungen von zwei Ärz-

ten gutachterlich bestätigt worden sein. Zudem muss der Jugendliche oder das 

Kind die Tragweite seiner Entscheidung überschauen können und den Wunsch 

selbst und aus freien Stücken äußern. Für die entsprechende Absicherung muss 

ein Psychiater oder Psychologe dies bestätigen. Und schließlich müssen die Eltern 

des kranken Kindes dem Wunsch auf Sterbehilfe zustimmen.47  

Ergänzend dazu wurde 2002 das Patientenrechts-Gesetz und ein Gesetz zur Re-

gelung der Palliativbehandlung verabschiedet.48 

2.6.2 Schweiz 

Grundsätzlich ist die Sterbehilfe in der Schweiz ein gesellschaftlich akzeptierter 

Themenkomplex. Allerdings ist die aktive Unterstützung, wie das Töten auf Ver-

langen, rechtlich unzulässig und strafbar. Dennoch gilt die Schweiz als „Sterbe-

hilfe-Hochburg“ in Europa, was auf die straffreie Freitodbegleitung zurückzuführen 

ist. In diesem Fall wird einem unheilbarkranken Menschen auf Wunsch ein tödli-

ches Mittel zur Verfügung gestellt und eine entsprechende Beratung über die Ver-

wendung dieses Mittels durchgeführt. Angehörige, Freunde oder auch Sterbebe-

gleiter dürfen bei der Einnahme des Mittels anwesend sein. Sterbewillige aus aller 

Welt können sich an die Schweizer Organisation DIGNITAS wenden. Für 

 
47 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland und in ande-
ren Ländern. 
48 Vgl. DIGNITAS: Länder mit Regelung zur Suizidhilfe oder Aktiven Sterbehilfe. 
 



22 
 

Antragsteller mit festem Wohnsitz in der Schweiz kommt des Weiteren die Sterbe-

hilfe-Organisation Exit in Betracht.49 

2.6.2.1 EXIT 

Gegründet wurde der Verein „EXIT“ im Jahr 1982 und engagiert sich seitdem für 

das Selbstbestimmungsrecht der Menschen im Leben sowie im Sterben. Zudem 

war EXIT die erste Sterbehilfe- und Patientenverfügungsorganisation in der 

Schweiz und zählt mit über 120.000 Mitgliedern zu einer der größten Organisatio-

nen weltweit auf diesem Gebiet. Des Weiteren werden Werte wie Transparenz und 

Seriosität großgeschrieben. EXIT setzt außerdem auf eine gute Zusammenarbeit 

mit Ärzten, Behörden, der Polizei und der Justiz.  

Die Organisation berät und hilft in alle Lebenslagen, beispielsweise bei schweren 

Erkrankungen, im Alter, bei Patientenverfügungen oder auch am Lebensende.   

Die Freitodbegleitung, die als Form der Sterbehilfe gilt, ist in der Schweiz unter 

bestimmten Voraussetzungen legal. Seit über 35 Jahren setzt sich EXIT dafür ein. 

Die Sterbehilfe, die EXIT ausschließlich Mitgliedern leistet, ist in erster Linie eine 

mitmenschliche Begleitung für den Sterbewilligen und seine Familienangehörigen. 

Mit dem Medikament Natrium-Pentobarbital (NaP) sorgt EXIT bei der Sterbebe-

gleitung für einen sicheren, sanften und würdigen Tod im Kreis seiner Angehörigen 

im eigenen Zuhause.50 

Die Freitodbegleitung ist in der Schweiz nur legal, wenn diese nicht aus selbst-

süchtigen Gründen durchgeführt wird, der Sterbewillige urteils- und handelsfähig 

ist und der Sterbewunsch konstant, autonom und wohlerwogen ist.  Zudem werden 

durch einen EXIT-Freitodbegleiter die notwendigen Beratungen und Absprachen 

durchgeführt. Der Sterbewillige kann sich mit Hilfe seines Freitodbegleiters, falls 

es nötig sein sollte, auch bei der Beschaffung des Medikaments Natrium-Pento-

barbital (NaP) unterstützen lassen. Als weiterer und wichtiger Faktor ist neben dem 

Freitodbegleiter auch stets ein Schweizer Arzt, in den meisten Fällen der Hausarzt 

des Betroffenen, in den Abklärungs- und Aufklärungsprozess involviert.  

Zu Beginn wird in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Organisation EXIT 

abgeklärt, welche wichtigen Dokumente vom Hausarzt oder einem anderen Medi-

ziner eingeholt werden müssen, der den Sterbewilligen derzeit betreut.   

Nach dem die entsprechenden Dokumente bei EXIT eingegangen sind, trifft sich 

ein Freitodbegleiter mit dem jeweiligen Betroffenen und klärt in einem Gespräch 

 
49 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland und in ande-
ren Ländern. 
50 Vgl. EXIT: EXIT auf einen Blick. 
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die Situation des Sterbewilligen ab. Um Fragen, Ängste und bestimmte Anliegen 

zu thematisieren, werden diese Beratungsgespräche durchgeführt. Eine Abklä-

rung und Beratung der Alternativen, die es zum Freitod gibt, erfolgt auch durch die 

Freitodbegleiter. Die Angehörigen des Sterbewilligen sind zu diesen Gesprächen 

ebenfalls eingeladen.  

Äußert der Sterbewillige bekräftigend den Wunsch alle Vorbereitungen für den 

Freitod einzuleiten und sind alle Voraussetzungen für die Freitodbegleitung erfüllt, 

wird durch den Hausarzt, einen EXIT-Konsiliararzt oder einem anderen behandeln-

den Arzt das Rezept für das Sterbemittel ausgestellt.51 

Über 40 Personen engagieren sich in der Organisation EXIT als Freitodbegleiter.  

In einem gründlichen Verfahren werden die Begleiter von der Leitung und dem 

Vorstand sorgfältig ausgewählt. Viele dieser Begleiter haben vorher in medizini-

schen oder sozialen Berufen gearbeitet. Durch ihre beruflichen Erfahrungen ver-

fügen sie über viel Menschenkenntnis, Lebenserfahrung und fachliche bzw. 

menschlich-soziale Kompetenz, die für diese verantwortungsvolle Aufgabe not-

wendig sind. Nach einem externen Assessment an der Universität Basel und einer 

internen einjährigen Ausbildung sind die Begleiter gut für ihre Aufgabe gerüstet. 

Während ihrer Tätigkeit nehmen sie regelmäßig an internen Weiterbildungen wie 

Seminaren oder Fallbesprechungen teil. Sie arbeiten sehr eng mit der Leitung der 

Freitodbegleitung zusammen. Die Freitodbegleiter der EXIT-Organisation sind im 

Auftragsverhältnis tätig und nicht festangestellt im Verein.52  

2.6.2.2 DIGNITAS 

Der Verein „DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben“ ist 

dem Schweizer Recht zuzuordnen und wurde am 17. Mai 1998 auf der Forch bei 

Zürich gegründet. Diese Organisation verfolgt den Zweck den Menschen bzw. ih-

ren Mitgliedern ein menschenwürdiges Leben, aber auch ein menschenwürdiges 

Sterben zu sichern und diese Werte auch weiter zu transportieren. Unter anderem 

bietet DIGNITAS folgende Dienstleistungen an: 

• Beratung zum Thema Lebensende, 

• Zusammenarbeit mit Kliniken, Ärzten oder auch Organisationen, 

• Durchsetzung von Patientenrechten und -verfügungen, 

• Suizidprävention, 

 
51 Vgl. EXIT: Was ist eine Freitodbegleitung? 
52 Vgl. EXIT: Freitodbegleitpersonen. 
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• Unterstützung bei Problemen mit Ärzten, Behörden oder Leitern von 

Pflege- und Altersheimen, 

• sowie Sterbebegleitung und Freitodhilfe. 

Im September 2005 erfolgt die Gründung von „DIGNITAS – Menschenwürdig le-

ben – Menschenwürdig sterben“ (Sektion Deutschland) e.V. durch eine deutsche 

Initiative, um speziell Menschen mit einem Wohnsitz in Deutschland zu unterstüt-

zen.  

Die beiden Vereine wirken bei „World Federation of Right to Die Societies“ 

(WFRtDS) und „Right to Die Europe“ (RtDE) mit. Des Weiteren haben sie eine 

Mitgliederanzahl von 7100 Menschen aus 69 verschiedenen Ländern zu verzeich-

nen.53 

DIGNITAS bietet seinen Mitgliedern im Fall von diagnostizierten hoffnungslosen 

und unheilbaren Erkrankungen, unzumutbaren Behinderungen oder auch uner-

träglichen Schmerzen, die Möglichkeit zum begleiteten Freitod.   

Entsprechend verfügt DIGNITAS über qualifizierte Mitarbeiter, die bereits große 

Erfahrung in der Sterbebegleitung und Freitodhilfe gesammelt haben. In einem 

eingehenden Gespräch mit einem Mitarbeiter wird abgeklärt, ob die Voraussetzun-

gen der Freitodhilfe gegeben sind und der Sterbewunsch mit dem Willen des Mit-

glieds vereinbar ist. Besonders wichtig ist die Feststellung der Urteilsfähigkeit des 

jeweiligen Mitglieds und dass der Sterbewillige nicht von Angehörigen oder Dritten 

aus beliebigen Gründen zum Freitod gedrängt wird.   

Das schmerzlose Medikament Barbiturat, das in Trinkwasser aufgelöst wird, kann 

durch DIGNITAS beschafft werden. Nach der Einnahme schläft der Sterbewillige 

innerhalb weniger Minuten ein. Der Schlaf geht hier schmerzlos in einen ruhigen 

Tod über.  

Die legale Beschaffung des Medikaments setzt ein ärztliches Rezept eines 

Schweizer Mediziners voraus. Bei Sterbewilligen, die ihren Wohnsitz in der 

Schweiz haben, ist in den meisten Fällen der Hausarzt dazu bereit.  

Für Personen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz oder falls sich der Hausarzt 

nicht dazu breiterklärt hat, kann DIGNITAS auf die Hilfe von unabhängigen Ärzten 

zurückgreifen, die schon länger mit DIGNITAS zusammenarbeiten. Durch den ent-

sprechenden Arzt wird noch das schriftliche Ersuchen des Mitglieds geprüft und 

eine Begegnung mit Arzt und Sterbewilligen durchgeführt, bei der sich der Arzt von 

dem Sterbewunsch persönlich überzeugt. Erst danach wird das Rezept ausge-

stellt. Nach der Rezeptausstellung wird ein Termin für die Freitodbegleitung 

 
53 Vgl. DIGNITAS: Wer ist DIGNITAS. 
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vereinbart. Bei der Begleitung sind zwei Mitarbeiter anwesend, die den Verlauf 

entsprechend bezeugen können.  

Zudem legt DIGNITAS Wert auf die Einbeziehung von Nahestehenden und Ange-

hörigen in die Entscheidungsfindung des Sterbewilligen. Die Freitodbegleitung er-

fordert eine sorgfältige Vorbereitung und ein ansprechendes Verabschieden von 

seinen Liebsten gehört ebenfalls dazu.   

Erfahrungen zufolge nehmen nur die wenigsten Mitglieder die Freitodbegleitung in 

Anspruch, da in den meisten Fällen durch die Patientenverfügung eine ausrei-

chende Absicherung des Patienten gewährleistet wird. Wird der Patientenverfü-

gung entsprochen, so werden lebensverlängernde Maßnahmen in bedrohlichen 

Situationen nicht durchgeführt, die dann zu einem natürlichen Sterben führen. 

Dennoch vermittelt die Mitgliedschaft die Sicherheit in aussichtslosen Fällen das 

Leiden selbstbestimmt beenden zu können.54 

2.6.3 Kanada 

Der oberste Gerichtshof in Kanada hat im Jahr 2015 das Verbot der Sterbehilfe 

gelockert. Nach einer verfassungsrechtlichen Prüfung waren die Richter der An-

sicht, dass das Verbot unzulässig ist. Erwachsene, die an unheilbaren und schwe-

ren Krankheiten leiden, sollen nicht daran gehindert werden über Leben und Ster-

ben selbst zu entscheiden. Bis Februar 2016 hatte das Parlament Zeit, um eine 

neue Gesetzesregelung zu verabschieden.   

Die Provinz Québec war die erste Region in Kanada, die durch ein Gesetz die 

Sterbehilfe legalisiert hat. In Folge dessen ist es erlaubt, dass Mediziner in Québec 

schwerkranke Patienten auf ihren Wunsch hin mit starken Beruhigungsmitteln be-

handeln und diese schließlich im künstlichen Koma sterben. Des Weiteren ist die 

Verabreichung von Medikamenten erlaubt, die sofort zum Eintritt des Todes füh-

ren. Maßgebende Voraussetzung für diese Durchführung ist die Tatsache, dass 

der Patient unheilbar erkrankt ist und sich in einem Stadium der Krankheit befindet 

bei dem die Wahrscheinlichkeit auf eine Heilung nicht mehr gegeben ist. Außer-

dem müssen die psychischen und körperlichen Schmerzen eine Intensität errei-

chen, die mit keinen Medikamenten mehr behandelt oder gelindert werden können. 

Damit in Québec kein „Sterbetourismus“ Einzug hält, gelten diese Regelungen 

ausschließlich für Bürger der Provinz.55   

Mit diesem Gesetz soll die Selbstständigkeit und Würde der Bürger von Québec 

respektiert und der Vorrang einer klaren und freien Wunschäußerung bezüglich 

 
54 Vgl. DIGNITAS: Informations-Broschüre: Legale Freitodbegleitung mit DIGNITAS. 
55 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland und in ande-
ren Ländern. 
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des Lebensendes anerkannt werden. Zudem legt es auch Voraussetzungen für die 

Behandlungen am Lebensende fest, was der medizinischen Hilfe beim Sterben 

und der palliativen Sedierung entspricht.56  

2.6.4 USA 

Die aktive Sterbehilfe ist in allen 50 Bundesstaaten der USA verboten. Die Beihilfe 

zum Suizid sowie der Suizid allein gelten in vielen Bundesstaaten als Vergehen 

oder Verbrechen. Nach einer Volksabstimmung im Jahr 1997 wurde die ärztliche 

Sterbehilfe für schwerkranke Menschen in Oregon gesetzlich als „Death with Dig-

nity Act“ legalisiert und dieser gilt somit als erster US-Bundesstaat indem eine 

Form der Sterbehilfe legalisiert wurde. Dafür müssen zwei Ärzte bestätigen, dass 

der schwerkranke Patient höchstens die nächsten sechs Monate überlebt. Außer-

dem muss der Schwerkranke volljährig sein und seinen Wunsch zu Sterben mehr-

fach schriftlich und mündlich äußern. Unter vergleichbaren Voraussetzungen 

wurde die Beihilfe zum Selbstmord 2008 und 2009 in den Bundesstaaten Montana, 

durch eine gerichtliche Einzelfallentscheidung, und Washington legalisiert.57   

Seit 2013 ist die ärztliche Beihilfe zum Suizid auch in Vernon gesetzlich als „An act 

relating to patient choice and control at end of life“ zulässig. Im Jahr 2016 trat der 

Abschnitt „death with dignity“ in Kraft, der die Freitodbegleitung und die Immunität 

des Arztes in solchen Fällen beinhaltet.58    

Durch ein Gerichtsurteil ist die ärztliche Beihilfe zum Selbstmord in New Mexico 

theoretischer Weise legalisiert, da nach der Rechtsordnung des Bundesstaates 

New Mexico urteilsfähige, schwerkranke Menschen die Hilfe eines Arztes in An-

spruch nehmen dürfen, um Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, für die 

Herbeiführung des Todes zu erhalten.59   

Der bevölkerungsreichste US-Staat, Kalifornien, legalisierte im Oktober 2015 die 

ärztliche Beihilfe zum Suizid in „End of Life Option Act“. Folglich ist Kalifornien ein 

weiterer Bundesstaat der USA, der sterbenskranke Menschen die Wahlfreiheit ein-

räumt durch Verschreibung von Medikamenten und Abklärung mit einem Arzt, ihr 

Leiden selbstbestimmt zu beenden und ihren Tod frei zu gestalten.  

Auch in Colorado wurde im Jahr 2016 das Gesetz „Colorado End-of-Life Options 

Act” verabschiedet und legalisiert dementsprechend die ärztliche Beihilfe zum Su-

izid wie in Kalifornien.   

 
56 Vgl. DIGNITAS: Länder mit Regelung zur Suizidhilfe oder Aktiven Sterbehilfe. 
57 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland und in ande-
ren Ländern. 
58 Vgl. DIGNITAS: Länder mit Regelung zur Suizidhilfe oder Aktiven Sterbehilfe. 
59 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland und in ande-
ren Ländern. 
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In Washington D.C. trat im Februar 2017 der „Washington D.C. Death with Dignity 

Act” in Kraft. Die Bürgermeisterin hatte im Dezember 2016 ein Gesetz unterschrie-

ben, dass den assistierten Suizid legalisiert und dem Arzt die Möglichkeit gegeben, 

unheilbarkranken Menschen mit einer Lebenserwartung von weniger als sechs 

Monaten tödliche Medikamente zu verschreiben. Von einem Großteil der Bevölke-

rung wurde dieses Gesetz unterstützt. Dennoch ist das Gesetz gefährdet, da der 

„District“ kein eigenständiger US-Bundesstaat ist und somit die bundesstaatliche 

Zustimmung benötigt wird.   

Das „Our Care, Our Choice“-Gesetz trat im Januar 2019 im US-Bundesstaat Ha-

waii in Kraft. Diesem Gesetz zu Folge wird allen volljährigen und urteilsfähigen 

Bürgern Hawaiis die Möglichkeit eröffnet, ihr Leben und auch ihr Leiden infolge 

einer medizinisch nachgewiesenen, schweren Krankheit mit einer Lebenserwar-

tung von weniger als sechs Monaten selbstbestimmt zu beenden. 

Der US-Staat New Jersey verabschiedete im April 2019 das Gesetz „Aid in Dying 

for the Terminally III Act“ und legalisierte somit die ärztliche Suizidhilfe bei unheil-

bar Kranken mit einer Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten. 

Und schließlich ermöglichte im Juni 2019 auch der Bundesstaat Maine den legalen 

Zugang für die ärztliche Beihilfe zum Suizid für alle schwerkranken Bewohner, die 

lediglich eine Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten aufweisen.60  

2.6.5 Australien 

Im Juni 2019 trat im Staat Victoria in Australien das „Voluntary Assisted Dying Act 

2017“-Gesetz in Kraft. Diese gesetzliche Regelung erlaubt es den Einwohnern des 

australischen Staates Victoria den Zugang zur ärztlichen Suizidbeihilfe und in Aus-

nahmefällen sogar zur aktiven Sterbehilfe. Allerdings müssen dafür strikte Voraus-

setzungen vorliegen und der erkrankte Patient muss durch seine Krankheit sehr 

leiden.61  

  

 
60 Vgl. DIGNITAS: Länder mit Regelung zur Suizidhilfe oder Aktiven Sterbehilfe. 
61 Vgl. ebd. 
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2.7 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.02.2020 

Aus aktuellem Anlass wird im Folgenden ausschließlich das Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts vom 26.02.2020 betrachtet. Das Bundesverfassungsgericht er-

klärte damit das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung als ver-

fassungswidrig.  

Im allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG 

wird das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben miteingeschlossen. Dieses Recht 

umfasst die Freiheit, sein Leben zu beenden und dabei auf die freiwillige Hilfe drit-

ter Personen zurückzugreifen. Die getroffene Entscheidung um die Beendigung 

der eigenen Existenz, entsprechend nach dem Verständnis von Sinnhaftigkeit und 

Lebensqualität des Einzelnen, wird von diesem Recht beinhaltet und ist als ein Akt 

der autonomen Selbstbestimmung anzusehen, der von der Gesellschaft und dem 

Staat akzeptiert und respektiert werden soll. Demzufolge hat der Zweite Senat mit 

Urteil vom 26.02.2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids 

nach § 217 StGB für nichtig erklärt, da es, wie oben begründet, gegen das Grund-

gesetz verstößt und die Möglichkeiten eines assistierten Suizids weitestgehend 

entleert hat. Dennoch ist es dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht un-

tersagt die Beihilfe zum Suizid zu regulieren. Nichtsdestotrotz muss dabei sicher-

gestellt werden, dass dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen Sorge getragen 

wird und hinreichend Raum für dessen Umsetzung und Entfaltung erhalten bleibt.  

Im § 217 StGB heißt es: „Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 

fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder 

vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. 

Ärzte, die in der ambulanten oder stationären Patientenversorgung tätig sind, 

Rechtsanwälte, die zum Thema Suizid und Suizidbeihilfe beraten sowie deutsche 

und Schweizer Vereine, die Sterbehilfe unheilbarkranken Menschen anbieten und 

diese entsprechend mit Hilfe eines solchen Vereins ihr Leiden bzw. auch ihr Leben 

beenden möchten, haben sich gegen diese Regelung gewendet.62 

Zu den wesentlichen Erwägungen des Zweiten Senats zählen:  

I. Mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung wird das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG, das auch 

das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben umfasst, verletzt. Entsprechend gilt 

dies auch dann, wenn in enger Auslegung ausschließlich, die Förderung der 

 
62 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020: Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. 
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Selbsttötung mit Wiederholungsabsicht als ein Akt eigenhändiger Beendigung des 

Lebens des Einzelnen erfasst wird.63   

1. Als einen Ausdruck der persönlichen Autonomie umfasst das allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht auch das Recht auf eine Selbstbestimmung im Sterben. Die Frei-

heit, das eigene Leben zu beenden, dafür Hilfe bei Dritten zu suchen, wenn diese 

angeboten wird und das Angebot schließlich in Anspruch zu nehmen, ist Teil die-

ses Rechts.64   

a) Das Leben eigenhändig, gewollt und bewusst zu beenden, entspricht einer 

selbstbestimmten Entscheidung und wird als Recht durch das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht gewährleistet.65   

aa) Die grundlegenden Prinzipien der Verfassung entsprechen dem Schutze und 

der Achtung von Freiheit und der Menschenwürde, die den Menschen als eine 

selbstbestimmende und eigenverantwortliche Person begreift. Bei der Vorstellung, 

dass der freiheitliche Mensch über sich selbst bestimmt und sich entfaltet, umfasst 

dies die Wahrung der personalen Identität, Integrität und Individualität und somit 

auch die Garantie der Menschenwürde. Die Würde des Menschen als Person be-

steht demnach dahingehend, dass dieser Mensch stets als eine selbstverantwort-

liche Persönlichkeit anerkannt wird und bleibt. In den Gewährleistungsgehalten 

des allgemeinen Persönlichkeitsrecht wird dieser Gedanke der autonomen Selbst-

bestimmung des Menschen näher konkretisiert und sichert somit die Grundbedin-

gung für die Findung, Entwicklung und Wahrung der Individualität und Identität des 

Einzelnen. Die wesentlichen Voraussetzungen für die wahrgenommene Selbstbe-

stimmung der eigenen Persönlichkeit sind, dass der Mensch nicht in Lebensfor-

men gedrängt wird, die im absoluten Widerspruch zu seinem eigenen Selbstver-

ständnis und Selbstbild stehen und dass er innerhalb seiner eigenen Maßstäbe 

über sich verfügen kann. Sich dafür zu entscheiden, das eigene Leben beenden 

zu wollen, ist die wohl existentielle Entscheidung im Leben eines Menschen und 

für die Persönlichkeit dieses Menschen von besonderer Bedeutung. Um den Sinn 

des eigenen Lebens ergründen zu können und zu entscheiden, ob bzw. aus wel-

chen Gründen das eigene Leben beendet werden soll, hängt mit den persönlichen 

Überzeugungen und Vorstellungen eng zusammen. Durch den Entschluss der Le-

bensbeendigung werden Entscheidungen über die Grundfragen des menschlichen 

Daseins getroffen und die Individualität und Identität des Menschen stark berührt. 

 
63 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020: Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. 
64 Vgl. ebd. 
65 Vgl. ebd. 
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Die Ablehnung von lebenserhaltenden Maßnahmen aus freien Stücken ist nicht 

einziger Bestandteil des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben, sondern die Ent-

scheidung der eigenhändigen Beendigung des Lebens ist ebenfalls wesentlicher 

Bestandteil.66  

bb) Fremddefinierte Situationen wie bestimmte Krankheits- oder Lebensphasen 

sowie unheilbare oder schwere Krankheitszustände legen keine Beschränkung auf 

das Recht des selbstbestimmten Sterbens. Denn es ist fester Bestandteil in jeder 

Phase der menschlichen Existenz. Entgegen dem Freiheitsgedanken des Grund-

gesetzes steht die Einengung dieses Schutzbereiches auf gewisse Motive und Ur-

sachen und somit auch die inhaltliche Vorbestimmung oder die Bewertung von 

Beweggründen des Entschlossenen. Anhand von allgemeinen Wertvorstellungen, 

gesellschaftlichen Leitbildern über Leben und Tod, religiöser Gebote oder Überle-

gungen der objektiven Vernunft entzieht sich die Entscheidung des Einzelnen, dem 

Leben ein Ende zu setzen entsprechend eigener Vorstellungen zum Thema Sinn-

haftigkeit der eigenen Existenz und Lebensqualität, einer Bewertung. Es bedarf für 

diese Entscheidung keinerlei Rechtfertigung oder Begründung, da diese Entschei-

dung ein Akt der autonomen Selbstbestimmung ist und somit von Gesellschaft und 

Staat respektiert werden muss.67  

cc) Das Recht auf Selbsttötung kann nicht damit verneint werden, dass der Suizi-

dent durch die Aufgabe seines Lebens auch seine Selbstbestimmung aufgibt. Viel-

mehr ist diese Verfügung ein Ausdruck seiner Menschenwürde und der Idee der 

autonomen Persönlichkeitsentfaltung. Wenngleich es als letzter Ausdruck der 

Menschenwürde gilt.68  

b) Die Freiheit sein Leben zu beenden, dafür Hilfe bei Dritten zu suchen, wenn 

diese angeboten wird und das Angebot schließlich in Anspruch zu nehmen, ist Teil 

des Rechts auf Selbsttötung. Hierbei gewährleistet das Grundgesetz die Entfaltung 

der eigenen Persönlichkeit im Austausch mit dritten Personen, wenn diese in Frei-

heit handeln. Hängt die Wahrnehmung eines Grundrechts an der Einbeziehung 

von Dritten oder die freie Persönlichkeitsentfaltung an der Mitwirkung eines Dritten, 

so schützt das Grundrecht auch vor einem Verbot gegenüber Dritten, die Unter-

stützung im Rahmen ihrer Freiheit anbieten und somit vor einer Grundrechtsbe-

schränkung.69 

 
66 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020: Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. 
67 Vgl. ebd. 
68 Vgl. ebd. 
69 Vgl. ebd. 
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2. Der § 217 StGB greift bei Sterbewilligen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

ein, selbst wenn sie nicht die unmittelbaren Adressaten dieser Norm sind. Staatli-

che Maßnahmen, die in ihrer Wirkung und Zielsetzung einem direkten oder nor-

mativen Eingriff gleichkommen, können in die Grundrechte eingreifen und sie be-

einträchtigen, wenn sie eine faktische oder mittelbare Wirkung entfalten. Weswe-

gen sie von Verfassungs wegen hinreichend begründet und gerechtfertigt sein 

müssen. Das strafbare Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids im § 

217 Abs. 1 StGB entfaltet objektiv eine freiheitseinschränkende Wirkung zum Sui-

zid. Folglich wird es dem Einzelnen faktisch weitestgehend unmöglich gemacht, 

Hilfe zum Suizid zu erhalten. Von der Zweckrichtung dieses Verbots ist die Ein-

schränkung individueller Freiheit bewusst umfasst und begründet ebenso einen 

Eingriff gegenüber suizidbereiten Personen. Dieser Eingriff wiegt demnach sehr 

schwer, da die besondere Bedeutung der Selbstbestimmung über das eigene Le-

ben im Zusammenhang mit der personalen Integrität, Individualität und Identität 

beeinträchtigt wird.70   

3. Die Rechtfertigung des Eingriffs ist nicht gegeben. Durch einen Maßstab von 

strikter Verhältnismäßigkeit ist dieses Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung zu bemessen. Dieser Maßstab genügt nur für ein grundrechtsein-

schränkendes Gesetz, wenn damit legitime Zwecke verfolgt werden, es geeignet 

und angemessen ist, diese Zwecke zu erreichen und die entstandenen bzw. fest-

gelegten Einschränkungen in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen.71  

a) Es wird vom Gesetzgeber mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Förderung von 

Suizid ein legitimer Zweck verfolgt.72  

aa) Im Sinne der Regelung ist es, das Leben als solches zu schützen und somit 

auch die Selbstbestimmung des Einzelnen über sein eigenes Leben. Das Verbot 

des § 217 StGB dient mit diesen Zielen des Lebens- und Autonomieschutzes der 

Erfüllung einer staatlichen Schutzpflicht, die sich aus der Verfassung begründet 

und damit einen legitimen Zweck darstellt. Nach den Art. 1 Abs. 1 S. 2 i. V. m. Art. 

2 Abs. 2 S. 1 GG wird der Staat dazu verpflichtet, bei der Entscheidung über die 

Beendigung des eigenen Lebens, das Leben als solches und die Autonomie des 

einzelnen Menschen zu schützen. Bei der Wahrnehmung dieser Schutzpflicht ist 

der Staat nicht nur berechtigt gegen Dritte zu wirken, die eine konkret drohende 

Gefahr für die persönliche Autonomie des Einzelnen darstellen. Sondern er 

 
70 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020: Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig. 
71 Vgl. ebd. 
72 Vgl. ebd. 
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verfolgt das legitime Anliegen, dass sich die Beihilfe zum Suizid gesellschaftlich 

nicht zu einer Normalform der Lebensbeendigung entwickelt und das entspre-

chend zu verhindern versucht. Der Gesetzgeber darf somit der Entwicklung entge-

gensteuern, sich unter bestimmten Voraussetzungen das eigene Leben zu neh-

men, beispielsweise aus Nützlichkeitserwägungen und folglich die Entstehung ei-

nes sozialen Drucks zu minimieren.73    

bb) Die Auffassung des Gesetzgebers, dass das Angebot einer geschäftsmäßigen 

Hilfe zum Suizid für die Selbstbestimmung des Einzelnen Gefahren birgt, stützt 

sich auf eine Grundlage, die von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden ist.74 

(1) Bisher existieren über die langfristigen Auswirkungen der Zulassung der ge-

schäftsmäßigen Hilfe zum Suizid noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Im 

Falle dieser Sachlage ist es ausreichend, wenn sich bei einer vertretbaren und 

sachgerechten Beurteilung, der Gesetzgeber an den verfügbaren Erkenntnissen 

und Informationen orientiert hat.75   

(2) Folglich hält eine entsprechende Gefahrenprognose durch den Gesetzgeber 

einer verfassungsrechtlichen Prüfung stand. Die Einschätzung des deutschen Ge-

setzgebers, dass die bisherige umgesetzte Praxis der geschäftsmäßigen Beihilfe 

zum Suizid in Deutschland nicht geeignet war, entsprechend der Wahrung der vor-

herrschenden Selbstbestimmungs- und Willensfreiheit ohne Ausnahmen, ist nach 

dem Ergebnis der mündlich erfolgten Verhandlung als vertretbar anzusehen. Die 

Prüfung, ob ein Suizidwunsch des Einzelnen auf seinem freien Willen beruht, er-

folgte oft anhand nicht näher nachvollziehbarer Gesichtspunkte. Beihilfe zum Sui-

zid wurde in Fällen von psychischen und körperlichen Erkrankungen von einigen 

Sterbehilfeorganisationen auch ohne Kenntnis über die medizinischen Unterlagen 

des betroffenen Sterbewilligen und ohne eine fachärztliche Beratung, Aufklärung 

und Untersuchung geleistet. Als plausibel wird demnach die Annahme des Ge-

setzgebers betrachtet, dass die freie Entscheidungsfindung und Willensbildung 

des Einzelnen nicht ausreichend sichergestellt werden, da bei geschäftsmäßig 

handelnden Suizidhelfern die Leistungen im Vordergrund stehen. Des Weiteren ist 

die Einschätzung nachvollziehbar, dass sich durch die geschäftsmäßige Sterbe-

hilfe besonders für ältere und erkrankte Menschen der assistierte Suizid als eine 

Normalform der Lebensbeendigung etablieren könnte bzw. dass die geschäftsmä-

ßige Beihilfe zum Suizid der Suizidhilfe zu einer „gesellschaftlichen 
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Normalisierung“ verhelfen kann, die einen autonomiegefährdenden sozialen Druck 

mit sich führen könnte. Ein stetiger Anstieg von Tötungen auf Verlangen und dem 

assistierten Suizid ist gerade bei Ländern zu verzeichnen, die liberale Regelungen 

zur Sterbe- und Suizidhilfe festgelegt haben. Für sich genommen sind solche Vor-

kommnisse allerdings kein Nachweis für einen autonomiegefährdenden sozialen 

Druck und eine Normalisierung in der Gesellschaft. Dieser Anstieg kann aber auch 

mit einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz zum Thema Suizid- und Sterbe-

hilfe, einer Stärkung der Selbstbestimmung oder dem Wachstum des Bewusst-

seins erklärt werden, dass der Einzelne seinen eigenen Tod nicht mehr als ein 

unvorhersehbares Schicksal hinnehmen muss. Der Gesetzgeber durfte gleichwohl 

davon ausgehen, dass Gefahren für die Selbstbestimmung von einem unregulier-

ten Angebot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid ausgehen können. In An-

betracht des stetigen Kostendrucks in den Gesundheits- und Pflegesystemen und 

vor dem Hintergrund, dass durch Versorgungslücken in der Pflege oder der Medi-

zin die Angst der Patienten steigt, die eigene Selbstbestimmung zu verlieren, 

kommt es folglich zu einer Förderung der Suizidentschlüsse. Die Einschätzung des 

Gesetzgebers wird des Weiteren auf die häufige Motivationslage des Suizids ge-

stützt. Dieses Motiv für eine Beihilfe zum Suizid entspricht der Angst einem Fami-

lienangehörigen oder Dritten zur Last zu fallen, wie sich nachweislich aus Unter-

suchungen im In- und Ausland herausgestellt hat.76   

b) Grundsätzlich stellt die gesetzliche Regelung der Strafnorm des § 217 StGB ein 

geeignetes Instrument für den Rechtsgüterschutz dar, da dieses strafbare Verbot 

von gefahrenträchtigen Handlungsweisen eine Förderung des erstrebten Rechts-

güterschutz bewirken kann.77   

c) Die Erforderlichkeit dieser Regelung, ob das legitime Schutzanliegen des deut-

schen Gesetzgebers erreicht werden kann, darf dementsprechend offenbleiben. 

Allerdings kann die Einschränkung des Rechts auf ein freies und selbstbestimmtes 

Sterben durch dieses Verbot nicht als angemessen betrachtet werden.78 

aa) Die Einschränkung der Freiheit ist nur dann angemessen, wenn die Belastun-

gen des Einzelnen noch in einem vertretbaren und vernünftigen Verhältnis zu den 

Vorteilen der Allgemeinheit stehen. Dabei muss das Gemeinwohlinteresse gewich-

tiger sein, je empfindlicher die Freiheit des einzelnen Menschen beeinträchtigt 

wird. Allerdings wird der Schutz der Gemeinschaft dringlicher, je größer die 
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Gefahren und Nachteile aus der gänzlich freien Ausübung der Grundrechte er-

wachsen können. Wenn es um schwere Eingriffe in die Grundrechte geht, unter-

liegt die Entscheidungsfindung des Gesetzgebers einer besonders hohen Kontroll-

dichte. Die Selbstbestimmung hat speziell bei der Wahrung der personellen Integ-

rität, Identität und Individualität im Zusammenhang mit dem Leben des Einzelnen 

eine existentielle Bedeutung und sorgt folglich dafür, dass der Gesetzgeber bei der 

normativen Ausgestaltung des Schutzkonzepts für die Suizidhilfe strengen Bindun-

gen unterliegt.79   

bb) Der Gesetzgeber hat diese Bindungen mit dem Verbot der geschäftsmäßigen 

Förderung der Selbsttötung überschritten.80   

(1) Die Rechtsgüter Leben und Autonomie genießen einen hohen verfassungs-

rechtlichen Rang, die durch den § 217 StGB geschützt werden sollen und können 

dessen Strafrechtseinsatz grundsätzlich legitimieren. Bei der Wahrnehmung der 

staatlichen Aufgabe, die durch den Schutz von elementaren Werten des gemein-

schaftlichen Lebens ein geordnetes Zusammenleben sichern, schaffen und durch-

setzen soll, bekommt das Strafrecht eine unverzichtbare Rolle und Funktion. Ge-

rade bei Einzelfällen können durch die staatliche Schutzpflicht, rechtliche Rege-

lungen so ausgestaltet werden, dass allein schon die Gefahr einer Verletzung der 

Grundrechte eingedämmt wird.  

Der legitime Einsatz von strafrechtlichen Regelungen zum Schutz des Einzelnen 

und seinen autonomen Entscheidungen über das Beenden des eigenen Lebens 

findet eine Grenze, wenn eine freie Entscheidung nicht mehr möglich gemacht und 

geschützt wird. Die straffreie Hilfe zum Suizid und der Suizid selbst steht als ein 

Ausdruck der individuellen Selbstbestimmung, die verfassungsrechtlich geboten 

ist und nicht zur freien Disposition des deutschen Gesetzgebers steht. Entspre-

chend dem Menschenbild, das der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zu-

grunde liegt, bestimmt sich dieses aus der freien Persönlichkeitsentfaltung in Ei-

genverantwortung und Selbstbestimmung sowie durch die Menschenwürde. Das 

beschriebene Menschenbild muss für jeden Regelungsansatz Ausgangspunkt 

sein. Die Schutzpflicht des Staates zugunsten des Lebens und der Selbstbestim-

mung kann erst den Vorrang gegenüber dem Freiheitsrecht von Einzelnen erhal-

ten, wenn der Einzelne von Einflüssen umgeben ist, die die Selbstbestimmung des 

eigenen Lebens gefährden. Mit Sicherungsinstrumenten und durch Vorsorge darf 

die Rechtsordnung diesen Einflüssen entgegentreten. Die Entscheidung des 
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einzelnen Menschen seiner Existenz ein Ende zu setzen, nach seinem Verständ-

nis der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, ist jenseits dessen als ein Akt der au-

tonomen Selbstbestimmung anzusehen und anzuerkennen.   

Selbst bei der Anerkennung des Rechts auf ein selbstbestimmtes Sterben wird 

dem Gesetzgeber nicht versagt eine allgemeine Prävention zum Thema Suizid zu 

betreiben. Das umfasst insbesondere den Ausbau und die Stärkung von palliativ-

medizinischen Behandlungsangeboten, die krankheitsbedingten Suizidwünschen 

entgegenwirken können. Auch Gefahren für das Leben und die Autonomie des 

Einzelnen, die in absehbaren und gegenwärtigen reellen Lebensverhältnissen lie-

gen und somit die Entscheidung des Betroffenen für das Leben und den Suizid 

beeinflussen, muss der Gesetzgeber entgegentreten. Durch eine Außer-Kraft-Set-

zung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts der eigenen Selbstbestim-

mung darf sich der Gesetzgeber dieser sozialpolitischen Verpflichtung nicht ent-

ziehen. Folglich muss dem Einzelnen die Freiheit überlassen werden, lebenser-

haltende Angebote auszuschlagen und die Entscheidung zu treffen, die aus der 

Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens entspringt, mit Hilfe von Dritten die eigene Exis-

tenz zu beenden. In einer Gemeinschaft, in der die Menschenwürde den Mittel-

punkt der Werteordnung darstellt und der Schutz und die Achtung der freien und 

menschlichen Persönlichkeitsentfaltung verfassungsrechtlich als obersten Wert 

verpflichtet, widerspricht ein Lebensschutz, der sich gegen die Autonomie des Ein-

zelnen richtet.81  

(2) Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids verletzt die verfas-

sungsrechtlich zu wahrende Entfaltung der autonomen Selbstbestimmung. Im Ge-

füge mit der Gesetzeslage, die bei der Einführung dieses Verbotes maßgeblich 

war, kommt es dazu, dass weite Teile des Rechts auf Selbsttötung faktisch entleert 

worden sind. Zwar ist durch den § 217 StGB nur die geschäftsmäßige Form der 

Förderung der Selbsttötung eingeschränkt, aber der Verlust der eigenen Autono-

mie, der mit dieser Regelung einhergeht, ist dennoch so lange und so weit unver-

hältnismäßig, wie die verbleibenden Möglichkeiten nur eine theoretische Selbstbe-

stimmung und nicht die tatsächliche Aussicht darauf bieten.82  

(a) Dem Einzelnen verbleiben in vielen Situationen keine realen und verlässlichen 

Möglichkeiten jenseits der geschäftsmäßigen Angebote zur Suizidhilfe, um seinen 

Entschluss zum Suizid umsetzen zu können und intensiviert somit die autonomie-

feindliche Wirkung der Regelung des § 217 StGB. Die straffreie Suizidhilfe im 

 
81 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020: Verbot der 
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Einzelfall, die bei einer engen Auslegung des § 217 StGB verbleibt, verhilft nicht 

ausreichend zur Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen Selbstbestim-

mung am Lebensende. Werden bestimmte Formen durch den Gesetzgeber unter 

Verweis auf Alternativen, die von Dauer sind, ausgeschlossen, so muss zur Grund-

rechtsverwirklichung die tatsächliche Geeignetheit der verbliebenen Handlungsop-

tionen gewährleistet sein. Im Besonderen gilt dies für das Recht auf freie Selbst-

tötung. Die individuelle Gewissheit gilt dabei als identitätsstiftend, da tatsächlich 

der eigenen Vorstellung entsprechend gehandelt werden kann.  

Dem wird allein nicht gerecht, dass auf ein umfassendes Verbot der Suizidhilfe im 

Strafrecht verzichtet wird. Der Einzelne ist ohne geschäftsmäßige Angebote zur 

Suizidhilfe auf die individuelle Bereitschaft eines Mediziners angewiesen, der 

durch die Verschreibung eines tödlichen Medikaments an der Selbsttötung assis-

tierend mitwirkt. In einer realistischen Betrachtung kann von so einer individuellen 

Bereitschaft des Arztes nur im Ausnahmefall ausgegangen werden. Ärzte können 

zur Suizidhilfe nicht verpflichtet werden und zeigen daher bislang wenig Einsatz-

bereitschaft. Nach dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben leitet sich dem-

nach kein Anspruch gegenüber dritten Personen ab, Suizidhilfe zu leisten. Das 

ärztliche Berufsrecht setzt der Bereitschaft zur Suizidhilfe außerdem weitere Gren-

zen. Die Möglichkeiten zum assistierten Suizid dürfen nicht davon abhängig ge-

macht werden, dass Mediziner ihre ärztlichen Handlungen nicht an geschriebenem 

Recht ausrichten, sondern sich darüber hinwegsetzen, indem sie sich auf die ei-

gene verbürgte Freiheit nach der Verfassung berufen. Ein tatsächlicher Bedarf an 

geschäftsmäßigen Angeboten zur Selbsttötung bleibt fortbestehen, solange diese 

Situation andauert.83  

(b) Um die Unverhältnismäßigkeit der eingeschränkten individuellen Selbstbestim-

mung auszugleichen, ist eine Verbesserung von palliativmedizinischen Maßnah-

men zur Patientenversorgung ebenso wenig als geeignet zu betrachten. Zwar kön-

nen diese Maßnahmen die vorhandenen Defizite beseitigen und dadurch die An-

zahl an Sterbewünschen von todkranken Menschen reduzieren, die aufgrund die-

ser Defizite entstehen können. Aber dennoch korrigieren sie nicht die Beschrän-

kung von Suizidentschlüssen, die in freier Selbstbestimmung gefasst wurden. Eine 

Inanspruchnahme von palliativmedizinischen Behandlungen ist nicht verpflichtend. 

Bei der Entscheidung über die Beendigung der eigenen Existenz wird ein Akt der 
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autonomen Selbstbestimmung ausgeführt, bei dem sich der Betroffene zugleich 

gegen eine bestehende Alternative entscheidet. Dieser Akt ist zu akzeptieren.84 

(c) Der Einzelne darf durch die staatliche Gemeinschaft nicht auf die Möglichkeit 

verwiesen werden, dass Angebote zur Suizidhilfe im Ausland bestehen und diese 

in Anspruch genommen werden können. Innerhalb der eigenen Rechtsordnung 

muss der Staat den erforderlichen Grundrechtsschutz nach Art. 1 Abs. 3 GG ge-

währleisten.85 

(3) Der Schutz dritter Personen ist nicht geeignet, um die Beschränkung der indi-

viduellen Selbstbestimmung des § 217 StGB zu rechtfertigen. Zur Förderung und 

Pflege des sozialen Zusammenseins muss sich der Einzelne die Schranken der 

grundrechtlichen Freiheit gefallen lassen, die durch den Gesetzgeber im vorliegen-

den Sachverhalt in den Grenzen des Zumutbaren liegen. Dennoch muss die Ei-

genständigkeit der einzelnen Person gewährleistet bleiben. Anliegen, die den 

Schutz dritter Personen betreffen, wie beispielsweise die Vermeidung von Nach-

ahmungen, rechtfertigen allerdings nicht, dass das Recht auf Suizid faktisch ent-

leert wird und der Einzelne das einfach so hinnehmen muss.86  

4. Die getroffenen Bewertung des Bundesverfassungsgerichts steht mit der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention und den formulierten konventionsrechtlichen 

Wertungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Einklang.87 

II. Die Grundrechte von Vereinigungen und Personen, die Hilfe zum Suizid leisten 

wollen, werden durch den § 217 StGB verletzt. Aufgrund der Unvereinbarkeit des 

Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung mit dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht von Personen, die zur Selbsttötung entschlossen sind, ver-

stößt dieses Verbot gegen das objektive Verfassungsrecht und ist demzufolge 

auch für Normadressaten nichtig, die dem Verbot unmittelbar gegenüberstehen. 

Aus der funktionellen Verschränkung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben 

mit den aus Art. 12 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 GG subsidiär sich ergebenden 

Grundrechten von Personen und Vereinigungen, die Hilfe zum Suizid leisten, be-

steht ein verfassungsrechtlicher Schutz, der auf den unter Strafe des § 217 StGB 

stehenden Handlungen beruht. Die Entscheidung zum Suizid ist in ihrer tatsächli-

chen Umsetzung nicht nur von Dritten abhängig, die bereit sind, eine Gelegenheit 

zum Suizid zu vermitteln, zu verschaffen oder zu gewähren. Sondern die 
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Bereitschaft zum Suizid durch Dritte muss auch rechtlich umsetzbar sein. Korres-

pondierend zur Gewährleistung des Rechts auf Selbsttötung ist auch der weitrei-

chende und grundrechtliche Schutz von Handlungen des Suizidassistenten. 

Das Freiheitsrecht der Suizidhelfer, das durch Art. 2 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Art. 104 

Abs. 1 GG geregelt ist, wird durch die Androhung einer Freiheitsstrafe mit dem 

Verbot des § 217 StGB verletzt. Zudem gelten die Suizidhelfer als unmittelbare 

Adressaten dieser Norm, da sie natürliche Personen sind. Deutsche Sterbehil-

fevereine werden durch die mögliche Bußgeldbewehrung der Strafbarkeit der ge-

schäftsmäßigen Förderung des Suizids in ihrem Grundrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG 

verletzt.88  

III. Aufgrund der festgestellten Verfassungsverstöße ist der § 217 StGB für nichtig 

zu erklären. Von einer einschränkenden verfassungskonformen Auslegung ist ab-

zusehen, da diese den Absichten des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde. 

Dass der Gesetzgeber die Hilfe zum Suizid nicht regulieren darf, ist keine Folge 

dessen. Solche Regelungen müssen sich allerdings an der Vorstellung von Men-

schen mit einem geistig-sittlichen Wesen ausrichten, die ihre Freiheit selbst be-

stimmen und selbst entfalten. Dem Gesetzgeber steht zum Schutz des Selbstbe-

stimmungsrechts über die eigene Existenz, im Zusammenspiel mit der organisier-

ten und geschäftsmäßige Selbsttötungshilfe, ein breites Möglichkeitsspektrum of-

fen. Diese erstrecken sich über prozedurale Sicherheitsmaßnahmen, wie bei-

spielsweise gesetzlich festgelegte Warte- und Aufklärungspflichten, zu Erlaubnis-

vorbeihalten, die zur Zuverlässigkeit von Angeboten der Suizidhilfe beitragen und 

diese sichern sollen, bis hin zu Verboten, die besonders gefährliche Erscheinungs-

formen der Beihilfe zum Suizid entkräften sollen. Diese Möglichkeiten können auch 

strafrechtlich verankert sein oder zumindest die Sanktionierung von strafrechtli-

chen Verstößen absichern. Die Zulässigkeit zur Suizidbeihilfe darf nicht materiel-

len Kriterien unterworfen werden, wie beispielsweise der Abhängigkeit über das 

Vorliegen einer unheilbaren Erkrankung, da dies durch das Recht auf Selbsttötung 

verboten wird. Je nach Lebenssituation können dennoch unterschiedliche Anfor-

derungen an die nachzuweisende Dauer- und Ernsthaftigkeit eines Selbsttötungs-

wunschs gestellt werden. Dem Recht des Einzelnen, mit Unterstützung Dritter aus 

freier Entscheidung das eigene Leben zu beenden, muss hinreichend und faktisch 

Raum zur Umsetzung und Entfaltung gelassen werden. Erforderlich dafür ist nicht 

nur eine beständige Ausgestaltung des ärztlichen Berufsrechts oder des 
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Berufsrechts der Apotheken, sondern auch eine Anpassung des Betäubungsmit-

telrechts. Davon werden die Elemente des Missbrauchs- und Verbraucherschut-

zes im Bereich des Betäubungs- oder Arztneimittelrechts nicht ausgeschlossen. 

Auch die Einbindung eines Schutzkonzeptes zur Suizidhilfe gehört dazu.  

Unberührt davon bleibt die Tatsache, dass es eine verpflichtende Beihilfe zum Su-

izid nicht geben darf.89 

Nach der Betrachtung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 

26.02.2020 wird eine Änderung der gesetzlichen Regelung des § 217 StGB defi-

nitiv als sinnvoll erachtet, da nach der Verfassungswidrigkeitserklärung des Bun-

desverfassungsgerichts keine andere Möglichkeit besteht. Das Verbot der ge-

schäftsmäßigen Förderung zur Selbsttötung verletzt sowohl die Persönlichkeits-

rechte bzw. Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen als auch der Sterbehilfeor-

ganisationen, die ihre Hilfe beim Suizid anbieten. Die bereits angesprochenen 

Warte- und Aufklärungspflichten innerhalb eines angemessenen Zeitraums, sieht 

der Autor als besonders wichtig an und spricht sich für einen entsprechenden Aus-

bau dieser aus. Dafür sollten Ärzte und das Pflegepersonal konkrete Schulungen 

bekommen, die sich an den rechtlichen Regelungen orientieren, um möglichst 

kompetent mit den betroffenen Patienten zu arbeiten und ihnen zu helfen. Gerade 

die Aufklärung zur Sterbehilfe darf nicht vernachlässigt werden, denn diese trägt 

letzten Endes zur Entscheidung des Betroffenen bei. Der Ausbau der palliativme-

dizinischen Behandlungen ist ebenfalls vielversprechend, da die Betroffenen ihre 

Entscheidung zum Suizid möglicherweise überdenken und neue Alternativen für 

sich entdecken. Auch eine Anpassung des Betäubungsmittelrechts hält der Autor 

für angebracht, denn die Verschreibung von lebensverkürzenden Medikamenten 

sollte nur auf Maßgabe gewisser, rechtlich festgelegter Voraussetzungen erfolgen.  
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2.8 Ethische Diskussion 

Wie bereits erwähnt, ist die Auseinandersetzung mit den Themenbereichen Tod 

und Sterben von existentieller Bedeutung für jeden Menschen.  

„Das menschliche Leben ist die Grundlage aller Güter und zugleich die notwendige 

Quelle und Vorbedingung für alle menschliche Tätigkeit sowie für jegliches gesell-

schaftliches Zusammensein. Der Wert des Lebens steht also vor und über dem 

des Selbstbestimmungsrechts, denn niemand hat sich zum Leben selbst bestimmt. 

Das Leben ist Gabe, Geschenk, das jegliches Selbstbestimmungsrecht erst er-

möglicht. Den Wert des eigenen oder fremden Lebens unter jenen der Autonomie 

zu stellen, kommt einer Missachtung der unvergleichbaren Würde der menschli-

chen Person gleich. Der Wert des Lebens eines Menschen darf nicht auf die Qua-

lität einiger ausgewählter Eigenschaften reduziert werden“90. 

Für die ethische Diskussion wurden fünf Beispiele ausgewählt, die nicht abschlie-

ßend sind. Dazu zählen Gründe für einen Sterbewunsch, die Selbstbestimmung 

und die Würde des Menschen, die Dilemmasituation des Arztes, der Sterbetouris-

mus in der Schweiz und ein christlicher Standpunkt. 

2.8.1 Gründe für einen Sterbewunsch 

Jeder Sterbewillige hat sich vorher viele Gedanken zu diesem Thema gemacht. 

Einer der häufigsten Gründe für einen Sterbewunsch ist die Angst vor weiteren 

Schmerzen bzw., dass die Schmerzen so unerträglich werden bevor der Be-

troffene einen natürlichen Tod stirbt. Einige dieser Patienten sind mit ihrer Krank-

heit und deren Verlauf überfordert, sehen keinen Ausweg und keine Sinnhaftigkeit 

mehr in ihrem Leben, sind entsprechend des Lebens müde und entschließen sich 

so ihre ewige Ruhe zu finden. Des Weiteren trägt die Aussichtslosigkeit oder Un-

erträglichkeit von Leiden und der dafür verantwortlichen Krankheit dazu bei, sich 

für diesen Weg des Sterbens zu entscheiden. Ein wesentlicher Grund ist außer-

dem der Wunsch, der eigenen Familie oder den Angehörigen nicht zur Last zu 

fallen und so entwürdigenden oder „peinlichen“ Situationen zu entkommen, die bei 

der Pflege des Betroffenen vorkommen könnten. Auch der mögliche Kontrollver-

lust über die Krankheit oder die Situation setzt den Betroffenen stark zu.91 

 
90 Vgl. Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik Wien: Assistierter Suizid und Euthanasie 
aus ethischer Sicht: Der Wert des menschlichen Lebens. 
91 Vgl. Wernstedt: Sterbehilfe in Europa, S. 69. 
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2.8.2 Selbstbestimmung und die Würde des Menschen 

„Selbstbestimmung ist Teil meiner Menschenwürde. Sie endet weder im Alter noch 

am Krankenbett und reicht bis zum Tod.“ – Rolf Schwanitz, Staatsminister im Kanz-

leramt und Parlamentarischer Staatssekretär a. D.92 

Die Würde des Menschen ist ein hohes Gut der Ethik. Sowohl in den Heil- und 

Pflegeberufen als auch im Grundgesetz wird ihr eine zentrale, bedeutende und 

große Rolle beigemessen. Der Art. 1 Abs. 1 GG besagt „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar“ und stellt diese unter seinen Schutz. Der Begriff der Würde hat 

mehrfache Bedeutungen. Zum einen wird dadurch ein Wesensmerkmal des Men-

schen bezeichnet. Entsprechend dem Grundgesetz kommt der Menschenwürde 

ein Absolutheitsanspruch zu.  Zum anderen kann damit die sittliche Qualität einer 

Handlung von Menschen beschrieben werden. Folglich kann das menschliche 

Handeln würdelos oder auch würdevoll sein. Die letzte Bedeutung der Menschen-

würde ist, dass ein Mensch durch die Handlung eines Dritten oder durch äußere 

Umstände entwürdigt werden kann, auch wenn er dadurch vielleicht nicht seine 

generelle oder komplette Würde einbüßt. Gerade der letzte Aspekt hat bei der Be-

trachtung von Fragen am Lebensende eine besondere Bedeutung.   

Schwer erkrankte Menschen befinden sich in dieser Phase ihres Lebens in einer 

neuartigen Situation, in der sie von Familienangehörigen bzw. ihrer näheren Um-

welt abhängig werden und sich die bisherigen Lebensumstände des Betroffenen 

deutlich ändern. Demzufolge können Situationen entstehen, die der Betroffene in 

einem besonderen Maß als entwürdigend erachtet. Um diese Umstände nicht ein-

treten zu lassen, sind Mediziner, Pfleger und Angehörige dazu angehalten, die Be-

dürfnisse des erkrankten Menschen mit wachem Auge aufnehmen und entspre-

chend handeln. Auch nach dieser Differenzierung bleibt weiterhin unklar, was die 

menschliche Würde in der jeweiligen Situation ausmacht. Möglicherweise urteilen 

kranke Menschen auch anders als gesunde. Ebenfalls haben beide Personengrup-

pen, also Gesunde und Kranke, auch ein anderes Angstempfinden bzw. empfin-

den sie Ängste über unterschiedliche Situationen. Das Würdeempfinden von 

schwerkranken Patienten kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. 

Diese können in drei Gruppen unterteilt werden.   

Erstens können durch die Krankheit persönliche Belastungen und Einschränkun-

gen entstehen. Beispielsweise sind das: Einschränkungen in der Unabhängigkeit 

des Einzelnen, Symptombeschwerden oder auch der Verlust von kognitiven Fä-

higkeiten.   

 
92 Vgl. Letzte Hilfe; Kampagne von DGHS, GBS und IBKA: Mein Ende gehört mir! Für das Recht 
auf letzte Hilfe. 



42 
 

Zweitens spielt die Perspektive des Erkrankten eine wichtige Rolle, also welche 

Einstellung der Patient zu den Einschränkungen hat, die krankheitsbedingt auftre-

ten können oder auch welche Verhaltensstrategien er nutzt, um dieser neuen Le-

benssituation zu begegnen.  

Und drittens ist die Position des sozialen Umfeldes von großer Bedeutung. Zu die-

sen zählen: die Sorge um angehörige Familienmitglieder, die Belastungen für an-

dere Menschen, die Verletzung von individuellen Grenzen, die im Rahmen der 

Krankheitsbehandlung oder Pflege entstanden sind oder die Unterstützung bzw. 

die fehlende Unterstützung bestimmter Personen.   

Die genannten Faktoren können sowohl die subjektive, als auch die durch einen 

Dritten wahrgenommene Menschenwürde der betroffenen Person verletzen. Bei 

der Übersicht der Faktoren handelt es sich um eine empirische Strukturierung un-

terschiedlicher Handlungs- und Wahrnehmungsoptionen. Sie verdeutlichen in ihrer 

Gesamtheit, dass schwerkranke Menschen sich leicht in ihrer menschlichen 

Würde verletzt sehen. Als Auflösung des menschlichen Seins kann somit der vo-

ranschreitende Verfall der geistigen und körperlichen Kräfte, verbunden mit der 

zunehmenden Abhängigkeit von medizinischen Behandlungen oder fremder Hilfe, 

verstanden werden.  

Selbstbestimmtes Handeln und die menschliche Würde sind eng miteinander ver-

bunden. Krankheiten und das Alter bringen verschiedene und teilweise schwer-

wiegende Einschränkungen mit sich, die als Beeinträchtigung der eigenen Selbst-

bestimmung und dementsprechend auch als Verlust der eigenen Würde wahrge-

nommen werden können.93   

2.8.3 Dilemmasituation des Arztes 

Die ethische und rechtliche Beurteilung von ärztlicher Beihilfe zum Suizid ist sehr 

umstritten. Das berufsethische Ziel der Lebenserhaltung steht der straffreien 

Handlung des Arztes entgegen. Somit gilt die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 

aus ethischer Sicht als nicht vertretbar.94 

Dennoch können aus der Bekanntmachung der Bundesärztekammer von 2011 

zentrale Grundsätze ableitet werden, die eine ärztliche Sterbebegleitung möglich-

erweise rechtfertigen. 

Grundsätzliche Aufgabe eines Arztes die Lebenserhaltung des Patienten, die Wie-

derherstellung und der Schutz der Gesundheit, das Lindern von Leid und 

 
93 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 41, 42. 
94 Vgl. ebd., S. 30. 
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schließlich der Beistand bis zum Eintritt des Todes. Dabei muss das Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten zwingend beachtet werden. Die Verpflichtung des Arz-

tes zur Lebenserhaltung ist somit nicht unter allen Umständen zwingend durchzu-

führen. In einigen Situationen sind sonst angemessene Therapieverfahrung und 

Diagnostiken nicht mehr geboten und sollten begrenzt werden. Vordergründig 

steht dann die palliativmedizinische Versorgung. Diese Entscheidung darf aller-

dings nicht in der Abhängigkeit zu wirtschaftlichen Erwägungen stehen. Der Arzt 

hat grundsätzlich für die Basisversorgung des Patienten zu sorgen, unabhängig 

von anderen medizinischen Behandlungszielen. Unter anderem zählen dazu: eine 

menschenwürdige Unterbringung, Körperpflege, Zuwendung, die Linderung von 

Übelkeit, Schmerzen und Atemnot sowie das Stillen von Durst und Hunger. Ge-

mäß der medizinischen Indikation ist der Arzt für das Ausmaß und die Art einer 

Behandlung verantwortlich. Der Wille des Patienten muss dabei in jedem Fall ge-

achtet werden. Der Arzt soll bei der Entscheidungsfindung einen Konsens mit ärzt-

lichen und pflegerischen Kollegen suchen. Ist ein Sterbevorgang offensichtlich, so 

soll dieser nicht durch Therapien der Lebenserhaltung künstlich bzw. unnötig in die 

Länge gezogen werden. Wenn es dem Patientenwillen entspricht, dürfen begon-

nene Behandlungen auch unterlassen, beendet oder begrenzt werden, um den 

Sterbeprozess nicht weiter hinauszuzögern. Dasselbe gilt auch bei der künstlichen 

Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr. Die Tötung eines Patienten ist weiterhin straf-

bar, auch wenn der Patient dies von seinem Arzt verlangt. Trotz dieser Grundsätze 

ist die Mitwirkung des Arztes beim Suizid keine alltägliche und allgemeine Aufgabe 

dieses Berufsfeldes. Außerdem sind die Grundsätze lediglich eine Orientierungs-

hilfe, die die eigene Verantwortung des Arztes in konkreten Situationen nicht ab-

nehmen. Die Umstände zum Einzelfall müssen bei allen Entscheidungen berück-

sichtigt werden. Für den Fall, dass Zweifel bestehen, kann eine ethische Beratung 

sehr hilfreich sein.95  

Für die Behandlungsentscheidung ist der Wille des betroffenen Patienten maßge-

bend. Ist ein Patient nicht einwilligungsfähig, ist die Patientenverfügung für den 

behandelnden Arzt bindend, sofern diese der tatsächlichen Situation entspricht 

und keine Anhaltspunkte für eine nachträgliche Änderung des Patientenwillens er-

sichtlich sind. Im Falle eines Patienten mit einer schweren zerebralen 

 
95 Vgl. Bundesärztekammer: Bekanntmachung im Deutschen Ärzteblatt: Grundsätze der Bundes-
ärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung, S. 1-2 
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Schädigung96 kann bei der Entscheidung über einen Abbruch der Behandlung 

nicht die Dauer eines Komas maßgeblich sein.97  

2.8.4 Sterbetourismus  

Die Anzahl der Menschen, die sich in der Schweiz von Sterbehilfeorganisationen 

unterstützen lassen, um Suizid zu begehen, steigt von Jahr zu Jahr an. Besonders 

der Kanton Zürich, bei dem die Organisationen „EXIT“ und „DIGNITAS“ einen sehr 

hohen Bekanntheitsgrad haben, ist davon betroffen. Etwa 450 Menschen nahmen 

sich im Jahr 2011 mit Hilfe dieser beiden Organisationen das Leben. In der Schwei-

zer Niederlassung Pfäffikon der Vereinigung „DIGNITAS“ starben 144 Menschen, 

was einen Anstieg von 35% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vergleich nah-

men bei der Organisation „EXIT“ über 300 Menschen die Freitodbegleitung in An-

spruch, was gegenüber 2010 einen Anstieg von ca. 20% bedeutet. Im Zusammen-

spiel mit dem Rechtsgut der Selbstbestimmung möchten die Menschen ihre letzte 

Lebensphase kontrollieren und darüber frei entscheiden. Bei der Wahrnehmung 

der Angebote steigt vor allem die Zahl der ausländischen Sterbewilligen. Von den 

144 Menschen, die im Jahr 2011 mithilfe „DIGNITAS“ sich das Leben nahmen, 

sollen lediglich fünf davon die Schweizer Staatangehörigkeit gehabt haben. Im 

Jahr 2012 waren es 172 ausländische Sterbewillige, die aus 31 verschiedenen 

Ländern kamen. Die Höchstanzahl von 77 war von Deutschen zu verzeichnen.   

Im Jahr 2005 hat sich die Nationale Ethikkommission der Schweiz mit einer Stel-

lungnahme im Bereich der Humanmedizin zum Thema der Beihilfe zum Suizid ge-

äußert. Die Ethikkommission kommt zu der Einsicht, dass diese spezifischen Re-

gelungen zur Sterbehilfe die Folge hätten, dass Menschen aus anderen Ländern 

solche Angebote in Anspruch nehmen, weil sie in ihrem Heimatland strafbar wären 

und in der Schweiz auf einem legalen Weg ihr Ziel entsprechend erreichen können. 

Als angemessene Lösung schlägt sie vor, den „Sterbetourismus“ weitestgehend 

einzudämmen, indem bei Sterbewilligen der Wunsch nach Suizid qualifiziert über-

prüft wird und eine staatliche Qualitätssicherung der Sterbehilfe sowie eine Beauf-

sichtigung des Organisationshandelns erfolgt. Die Schweizer Akademie der Medi-

zinischen Wissenschaften hat Voraussetzungen festgelegt, die bestehen müssen, 

um dem Wunsch des Betroffenen auf Beihilfe zum Suizid entsprechen zu können. 

Auf diese verweist auch die Nationale Ethikkommission der Schweiz. Demnach ist 

eine qualifizierte Prüfung des Sterbewunsches nur möglich, wenn das im Rahmen 

einer länger andauernden und eingehenden Beziehung zwischen dem 

 
96 Schwere Hirnschädigung – Vgl. Bibliographisches Institut GmbH; Dudenverlag: zerebral. 
97 Vgl. Woellert; Schmiedebach: Sterbehilfe, S. 33. 
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suizidwilligen Menschen und einem Berater geschieht und nicht lediglich auf einem 

einmaligen bzw. kurzen Kontakt mit dem Sterbewilligen beruht. Oftmals lagen zwi-

schen der Ankunft in der Organisation in Zürich und der Beihilfe zum Suizid keine 

24 Stunden.98  

2.8.5 Ein christlicher Standpunkt 

Die folgende Betrachtung gilt nicht für alle christlichen Menschen, da gegensätzli-

che Meinungen möglich sind. Außerdem wird hier ein evangelischer Standpunkt 

aufgeführt. 

Sterbende befinden sich in einer sozialen Lage von Einsamkeit. Diese Menschen 

haben mehr Angst vor dem Sterben an sich als vor dem Tod, da das Sterben un-

vorhersehbare Belastungen mit sich bringen kann, beispielsweise die Angst vor 

unerträglichen Schmerzen, die Angst vor Kontrollverlust über die eigene Situation 

oder auch die Angst, dass der Betroffene anderen zur Last fällt. Im Sinne der Evan-

gelischen Kirchen ist es oberstes Anliegen die Sterbenden nicht mit ihren Ängsten 

allein zulassen. Heutzutage müssen Sterbende auch häufig über medizinische In-

terventionen entscheiden, die sie selbst betreffen. Diese Entscheidungen beein-

flussen möglicherweise den Eintritt des Todes und sind zum Normalfall geworden. 

Gerade bei solchen Entscheidungen treten häufig Konflikte oder Dilemmasituatio-

nen auf. Insbesondere kategorischen Urteilen und diesen Konflikten tritt die Evan-

gelische Ethik sensibel und zurückhaltend gegenüber. Die betroffenen Menschen 

sollen in ihrer letzten Lebensphase Beistand und Unterstützung erfahren und nicht 

durch absolute Antworten über die Richtigkeit oder Falschheit ihrer Entscheidung 

ein beschwertes Gewissen bekommen.  

Folglich misst die Evangelische Ethik dem Gewissen bei dem Thema Sterbehilfe 

eine hohe Bedeutung zu, ist aber dennoch zurückhaltend, was die Verrechtlichung 

der Sterbehilfe anbelangt. Des Weiteren befürworten sie das Verbot der aktiven 

Sterbehilfe, allerdings wird die Erwägung, dieses Verbot in den Verfassungsrang 

zu erheben, abgelehnt.  Außerdem soll die Beihilfe zur Selbsttötung kein gesell-

schaftlich anerkannter Normalfall werden und diese verboten werden. Das spricht 

auch für eine Ablehnung von gesetzlichen Regelungen, die die Beihilfe zum Suizid 

für Ärzte oder Sterbehilfevereine unter gewissen Voraussetzungen erlauben. 

Trotzdem sprechen sie sich für einen größeren Spielraum bei Gewissensentschei-

dungen bei der Frage der Beihilfe zur Selbsttötung aus. Nach evangelischer Über-

zeugung kann die Beihilfe zur Selbsttötung nicht als Rechtsanspruch für den Staat 

 
98 Vgl. Ethikkomitee der Stiftung Liebenau: Stellungnahme: Beihilfe zum Suizid in ethischer Bewer-
tung, S. 23-25. 



46 
 

oder gar Dritte gelten, allerdings sollte Barmherzigkeit in existentiellen Konflikten 

vorherrschend sein. Demnach sollte auf juristischem Weg nachgeschaut werden, 

ob in einzelnen Fällen die Barmherzigkeit ausreichend beachtet werden kann. In 

besonderen Fällen wäre es denkbar, dass die Gewissensentscheidung von Ärzten 

respektiert und deren Beihilfe nicht weiter strafrechtlich verfolgt wird, auch wenn 

die Beihilfe zur Selbsttötung nicht in den Auftrag des ärztlichen Berufs zählt. Unter 

bestimmten Voraussetzungen kann die Nichtinanspruchnahme oder der Abbruch 

lebensverlängender Maßnahmen akzeptiert werden, wenn dem Patienten diese 

Behandlung mehr schadet als hilft, der Patient dies ausdrücklich wünscht bzw. 

dem zustimmt oder sich der Patient in einer terminalen Phase befindet. Außerdem 

muss eine kompetente Ethikberatung in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtun-

gen angeboten werden, um diesen Menschen in ihrer letzten Lebensphase die 

ethische Entscheidung zu erleichtern.99 

 
99 Vgl. Institut für öffentliche Theologie und Ethik der Diakonie Wien: Argumentarium Nr. 1/2015: 
Sterbehilfe, S. 4. 
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3 Fazit 

Die Sterbehilfe ist ein präsentes Thema und bekommt in Deutschland, aber auch 

weltweit inzwischen mehr Aufmerksamkeit. 

Es haben sich viele Formen der Sterbehilfe etabliert. Wobei die aktive Sterbehilfe 

in Deutschland sowie in vielen anderen Ländern der Welt verboten ist. 

Im Jahr 2014 gab es eine Bundestagsdebatte zu diesem Themenkomplex. Dabei 

wurde ein Verbot über die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung mit einer 

Mehrheit des Bundestages beschlossen. Bis vor kurzem galt dieses Verbot auch 

noch als rechtmäßig. Seit dem Urteil vom 26.02.2020 des Bundesverfassungsge-

richts wurde dieses Verbot als verfassungswidrig erklärt. 

Der Deutsche Ethikrat, der einen wichtigen Impulsgeber für die Gesellschaft und 

Politik darstellt, erstellte daraufhin eine Empfehlung zu dieser Bundestagsdebatte 

und dem Verbot. Doch bereits in dieser Empfehlung stellte der Deutsche Ethikrat 

klar, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung zur Selbsttötung nicht die 

abschließende Regelung sei und über Alternativen nachgedacht werden sollte. 

Es gibt verschiedene rechtliche Instrumente, um die Vorstellungen und den Willen 

des Einzelnen auch im Falle einer Einwilligungsunfähigkeit durchsetzen und schüt-

zen zu können. Diese Instrumente sollten auch umfangreich genutzt werden. 

Die Sterbehilfe ist auch in anderen Ländern ein großes Thema des täglichen Le-

bens. Gerade die Schweiz ist für die legale Freitodbegleitung bekannt, die auch 

von Menschen aus aller Welt in Anspruch genommen wird. Der Sterbetourismus 

ist ein sehr umstrittenes ethisches Thema. In Anbetracht dieses Umstandes kom-

men zwei Sterbehilfeorganisationen ins Gespräch, die sich für die Selbstbestim-

mung und den freien Willen schwerkranker Patienten einsetzen. 

Ein großer Betrachtungspunkt dieser Arbeit war das oben bereits erwähnte Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts vom 26.02.2020. Der Zweite Senat erklärte das 

Verbot der geschäftsmäßigen Förderung zur Selbsttötung als verfassungswidrig, 

da es das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben einschränkt. Das bedeutet folg-

lich auch, dass die Menschenwürde, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das 

Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Betroffenen ebenfalls eingeschränkt wird, 

da das Recht auf selbstbestimmtes Sterben aus diesen demokratischen Werten 

und Rechten entstammt. In Folge dessen haben Sterbehilfeorganisationen, Ver-

eine und Betroffene gegen dieses Verbot geklagt. 
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Bei so einem wichtigen Thema darf auch die Auseinandersetzung mit ethischen 

Maßstäben nicht fehlen. Das Leben ist das wichtigste Gut und Grundlage für alle 

weiteren Güter. Auch die Selbstbestimmung und die Würde des Menschen spielen 

hier eine große Rolle. Diese beiden Rechtsgüter dürfen nicht eingeschränkt wer-

den. Da die Sterbehilfe großen Einfluss auf den Alltag und die Aufgaben eines 

Arztes hat, musste hier die Dilemmasituation des Arztes betrachtet werden, bei der 

schließlich herausgefunden wurde, dass es Situationen gibt, die eine ärztliche Bei-

hilfe zum Suizid rechtfertigen können. In diesem Zusammenhang musste auch der 

Sterbetourismus in der Schweiz angesprochen werden, da hier auch gewinnerzie-

lende Absichten der Sterbehilfeorganisationen möglich sind. Zudem ist es ratsam 

durch staatlichen Einfluss für die entsprechende Qualität und Auflagen diesbezüg-

lich zu sorgen. Außerdem hielt der Autor einen christlichen Standpunkt zu diesem 

Thema angebracht, da das Christentum eine Weltreligion darstellt und viele Men-

schen dieser Religion angehören. 

Zum Abschluss dieser Bachelorarbeit soll geklärt werden, was selbstbestimmtes 

und würdiges Sterben aus Sicht des Autors bedeutet und wie der Autor zum 

Thema Sterbehilfe steht. Wie bereits angesprochen, ist die Auseinandersetzung 

mit dem Tod und dem Sterben eine der existentiellen Fragen des Lebens. Dem 

Menschen wird die Endlichkeit des eigenen Lebens bewusst. Folglich sollte jeder 

Mensch für sich die Entscheidung treffen, wie, wann und wo er sein Leben been-

den möchte. Das ist Teil der Selbstbestimmung, die aus dem allgemeinen Persön-

lichkeitsrecht des Menschen sowie der Menschenwürde resultiert. Somit trifft der 

Einzelne die freie Entscheidung, ohne Einwirkung oder Bestimmung von Dritten. 

Der Betroffene soll von seinen unendlichen Qualen, Schmerzen und seinem Leid 

erlöst werden und seine letzte Ruhe finden. Die Sterbehilfe sollte allerdings die 

letzte Alternative sein. Vorher ist eine ausführliche und kompetente Beratung und 

Aufklärung durch einen Mediziner, Anwalt, Sterbebegleiter o. ä. zwingend notwen-

dig.  

Der Autor erhofft sich natürlich, dass er noch viele gesunde Jahre vor sich hat. 

Momentan kann sich der Autor nicht vorstellen, dass einmal der Sinn in seinem 

Leben fehlt und für ihn scheint der Suizid keine Option zu sein, die er in Betracht 

ziehen würde. Dennoch verurteilt er niemanden, der dieses Angebot für sich in 

Anspruch nimmt, da es viele nachvollziehbare Gründe dafür gibt. Nach der Mei-

nung des Autors müssen sich dennoch mehr Menschen mit diesem Thema ausei-

nandersetzen und die optimale Lösung bzw. den optimalen Weg für sich festlegen. 

Die Entscheidung für die Sterbehilfe beendet nicht nur das Leben des Betroffenen, 
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sondern beeinflusst auch die verbleibenden Angehörigen und Freunde und prägt 

sie für den Rest ihres Lebens und möglicherweise auch in ihrer Weltanschauung. 

Der Mensch sollte nie die Hoffnung verlieren, bestehen jedoch keine Heilungs-

chancen für eine tödliche Krankheit, so sollte sich der Mensch auch nicht unnötig 

quälen und von seinem Leid erlöst werden.  

„Wer selbstbestimmt gelebt hat, will auch selbstbestimmt sterben“ – Konstantin 

Wecker, Liedermacher100 

 
100 Vgl. Letzte Hilfe; Kampagne von DGHS, GBS und IBKA: Mein Ende gehört mir! Für das Recht 
auf letzte Hilfe. 
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Kernsätze 

1. Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist eine der existentiellen Fragen 

des Lebens. 

2. Die Sterbehilfe erreicht in Deutschland stetig mehr Aufmerksamkeit.  

3. Die Würde des Menschen und das daraus resultierende Selbstbestim-

mungsrecht sind wesentliche Bestandteile der Sterbehilfe. 

4. Je nach Lebenssituation wird das Vorhandensein der Menschenwürde un-

terschiedlich wahrgenommen. 

5. Bevor Sterbehilfe praktiziert wird, ist eine kompetente Beratung und Auf-

klärung zwingend notwendig.  

6. Es ist ratsam, rechtliche Instrumente wie die Patientenverfügung, die Be-

treuungsvollmacht oder die Vorsorgevollmacht zu nutzen, um die Autono-

mie und die Menschenwürde des Einzelnen bei medizinischen Behandlun-

gen zu erhalten, selbst wenn der Betroffene nur noch beschränkt oder gar 

nicht mehr einwilligungsfähig ist. 

7. Wenn der Betroffene im eigenen Leben keine Sinnhaftigkeit mehr sieht 

und er von quälendem Leid und Schmerzen erlöst werden kann, ist die 

Sterbehilfe eine mögliche Alternative. 

8. Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung wurde als 

verfassungswidrig erklärt, da es das Recht auf ein selbstbestimmtes Ster-

ben einschränkt. 
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